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Informationsblatt
Dieses Dokument gibt Ihnen einen kurzen Über- 
blick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versiche-
rung. Die vollständigen Informationen finden Sie in 
Ihren Vertragsunterlagen.

Allgemeine
Vertragsinformationen
Hier finden Sie Informationen zur Ammerländer
Versicherung und Ihrem Versicherungsvertrag.
Beantwortet werden unter anderem folgende
Fragen:

• Wie können Sie Kontakt zu uns aufnehmen?

• Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?

• Wie schützen wir Ihre personenbezogenen

 Daten?

Leistungseinschlüsse
Hier finden Sie eine detaillierte Leistungsübersicht 
zu den Inhalten Ihrer Versicherung.

Wichtige Mitteilung zu den 
Folgen einer Anzeigepflicht-
verletzung nach § 19 Abs. 5
Versicherungsvertragsgesetz
In diesem Dokument informieren wir Sie über die 
vorvertraglichen Anzeigepflichten und die Folgen 
einer Nichtbeachtung.

Versicherungsbedingungen
Hier finden Sie die allgemeinen gültigen Vertrags-
bestimmungen, in denen im Einzelnen Ihr Versiche-
rungsschutz geregelt wird. Hier geht es um die Kern-
inhalte Ihrer Versicherung:

• Versicherungsumfang

• Leistungsausschlüsse

• Entschädigungsleistung

• Obliegenheiten

Satzung
Hier finden Sie die Inhalte unserer Satzung.

Alles, was Sie zu Ihrer Versicherung 
wissen müssen, haben wir in die-
sem Dokument für Sie zusammen-
gefasst. Um Ihnen einen schnellen 
Überblick zu verschaffen und das 
Auffinden der passenden Regelung 
zu erleichtern, haben wir den Inhalt 
in diesem Dokument direkt verlinkt.
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Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer 
Versicherung. Die vollständigen Informationen finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, 
Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle 
Unterlagen durch.
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
 
Wir bieten Ihnen eine Privathaftpflichtversicherung an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken, die im Zusammenhang mit 
Schadenersatzforderungen Dritter aus Schäden stehen, für die Sie verantwortlich sind.
 

   

Was ist nicht versichert?

X	 Bestimmte Risiken sind nicht versichert. Hierfür  
 benötigen Sie eine separate Absicherung. Dazu  
 gehören z.B.:

 X	 berufliche Tätigkeit,

 X	 das Führen von Kraftfahrzeugen oder

 X	 das Halten von Hunden (über Hundehalter- 
  haftpflichtversicherung versicherbar).

X	 Wir leisten für Schäden überdies nur bis zu den  
 vereinbarten Versicherungssummen. Wenn Sie  
 eine Selbstbeteiligung vereinbart haben, ist   
 diese bei jedem Versicherungsfall zu berück-  
 sichtigen.

 
  

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

!	 Wir können nicht alle denkbaren Fälle ver-  
 sichern. Sonst müssten wir einen erheblich   
 höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben wir  
 einige Fälle aus dem Versicherungsschutz
 herausgenommen, z. B. alle Schäden:   

 !	 aus vorsätzlicher Handlung, 

 !	 durch den Gebrauch eines versicherungs-  
  pflichtigen Kraft- oder Luftfahrzeugs,

 !	 aus ungewöhnlicher und gefährlicher   
  Beschäftigung.

   

 Privathaftpflichtversicherung
 Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

 Unternehmen: Ammerländer Versicherung VVaG
 Sitz: Westerstede (Deutschland) Produkt: Exclusiv     
 Rechtsform: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit    
  
  

seit 1923

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit VVaG

Was ist versichert?

	Gegenstand der Privathaftpflichtversicherung ist  
 es, gegen Sie geltend gemachte Haftpflichtan- 
 sprüche zu prüfen, berechtigte Ansprüche zu   
 befriedigen und unberechtigte Ansprüche ab-
 zuwehren. 

	Die Privathaftpflichtversicherung umfasst die   
 wesentlichen Haftungsrisiken Ihres Privat-  
 lebens, dazu gehören beispielsweise:

	 	 Von Ihnen verursachte Schäden als   
  Teilnehmer im Straßenverkehr als   
  Fußgänger oder Radfahrer.

	 	 Von Ihnen verursachte Schäden bei der   
  Ausübung von Sport. Für Schäden durch  
  Ihre kleinen, zahmen Haustiere.

	 	 Von Ihnen verursachte Schäden als Be-   
  wohner einer Wohnung oder eines Einfa-   
  milienhauses – egal, ob Sie Mieter oder   
  Eigentümer sind.
  
	 Ihr Versicherungsschutz kann sich auch auf   
 weitere Personen erstrecken, wie z. B. Ihre   
 Ehe- oder Lebenspartner und Ihre Kinder.  
  

Wie hoch ist die 
Versicherungssumme?

	Die Höhe der vereinbarten Versicherungssum- 
 men können Sie Ihrem Antrag oder auch Ihrem  
 Versicherungsschein entnehmen. 
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Wo bin ich versichert?

	Die Privathaftpflichtversicherung gilt weltweit. Auch wenn Sie während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts
 (z. B. Urlaub, Schüleraustausch) einen Haftpflichtschaden verursachen, sind Sie geschützt.

 

Welche Verpflichtungen habe ich?

Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:

–	 Bitte machen Sie im Versicherungsantrag wahrheitsgemäße und vollständige Angaben.

–	 Teilen Sie uns mit, wenn sich das versicherte Risiko während der Vertragslaufzeit verändert. 

–	 Es ist möglich, dass Sie von uns aufgefordert werden, besondere gefahrdrohende Umstände zu beseitigen.

–	 Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche   
 geltend gemacht worden sind.

–	 Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch wahrheitsge-  
 mäße Schadenberichte bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen.     
 

Wann und wie zahle ich? 

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts. Wann
Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns
kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns
ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. Eine monatliche Zahlungsweise (Mindestrate 3,00 Euro) ist
nur in Verbindung mit einem SEPA-Lastschriftmandat möglich.
     

Wann beginnt und wann endet die Deckung? 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass
Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, dann verlängert er sich stillschweigend um ein weiteres Jahr.
Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.
Ihre Kündigung muss uns drei Monate vor Versicherungsablauf zugehen, ansonsten verlängert sich der Vertrag
stillschweigend um jeweils ein Jahr.

 

Wie kann ich den Vertrag kündigen?  

Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens drei Monate vorher
geschehen). Sie oder wir können auch kündigen z. B. nach einem Schadenfall oder auch bei entgültigem Wegfallen
Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch Umzug ins Ausland. Dann endet der Vertrag schon vor Ende der vereinbarten
Dauer. 
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Was Sie über Ihren Versicherer
wissen sollten

Sie erreichen uns wie folgt:

Ammerländer Versicherung VVaG
Bahnhofstr. 8
26655 Westerstede
Telefon: 04488-53737- 0
E-Mail: info@ammerlaender-versicherung.de
www.ammerlaender-versicherung.de

Sitz der Gesellschaft ist Westerstede. Wir sind im Handels-
register beim Amtsgericht Oldenburg unter der Nummer 
HRB 201743 eingetragen. 

Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist der Betrieb von Scha-
den- und Unfallversicherungen.

Wann Sie Ihre Beiträge zahlen müssen

Die Zahlungsperiode kann einen Monat, ein Vierteljahr, ein 
halbes Jahr oder ein Jahr betragen. Welche Periode für Sie 
gilt, hängt davon ab, was wir mit Ihnen vereinbart haben. 
Dies können Sie dem Versicherungsschein und dem Antrag 
entnehmen.

Aus den Angaben auf dem Versicherungsschein ergibt 
sich, wann Sie den ersten Beitrag und dann regelmäßig 
wiederkehrend die folgenden Beiträge zahlen müssen. Den 
ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie – unabhän-
gig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüg-
lich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zahlen. 
Ihre Zahlungsverpflichtung ist erfüllt, sobald wir den Beitrag 
erhalten.

Haben Sie uns ermächtigt, die Beiträge von Ihrem Konto 

abzubuchen, müssen Sie sich um die rechtzeitige Über-
weisung der Beiträge nicht kümmern. Beim Lastschriftver-
fahren tritt Erfüllung ein, sobald Ihr Konto wirksam belastet 
wurde. Ist die Abbuchung von dem uns angegebenen Kon-
to nicht möglich, entstehen Kosten für die Rücklastschrift. 
Diese Kosten müssen wir Ihnen in Rechnung stellen.

Wann der Versicherungsschutz beginnt

Wenn Sie den Versicherungsschein von uns erhalten, ist 
dies die Bestätigung, dass wir Ihren Antrag auf Abschluss 
eines Vertrages geprüft und angenommen haben. Es be-
deutet nicht, dass Sie ab sofort versichert sind. Der Ver-
sicherungsschutz beginnt vielmehr zu dem im Versiche-
rungsschein bezeichneten Zeitpunkt. Voraussetzung ist, 
dass Sie den ersten Beitrag rechtzeitig gezahlt oder uns 
ermächtigt haben, die Beiträge abzubuchen.

Weitere Angaben zum Beginn der Versicherung und des 
Versicherungsschutzes können Sie den Versicherungsbe-
dingungen entnehmen, die dem Vertrag zugrunde liegen.

Laufzeit des Vertrages und
Kündigungsbedingungen

Sie sind das Versicherungsverhältnis für einen vereinbarten 
Zeitraum eingegangen. Diesen Zeitraum können Sie dem 
Antrag und dem Versicherungsschein entnehmen. Eine 
Kündigung ist für Sie und für uns erstmals zum Ende die-
ses Zeitraums möglich, sofern wir nichts anderes vereinbart 
haben.

Beträgt die Vertragsdauer mindestens ein Jahr, haben wir 
zusätzlich eine Verlängerung von Jahr zu Jahr für den Fall 
vereinbart, dass der Vertrag nicht gekündigt wird. Sie und 
wir können immer zum Schluss des laufenden Versiche-
rungsjahres kündigen.A
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Die einzuhaltende Kündigungsfrist entnehmen Sie bitte den 
Versicherungsbedingungen, die Ihrem Vertrag zugrunde lie-
gen.

Im Einzelfall können besondere Kündigungsrechte beste-
hen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Versicherungs-
bedingungen, die Ihrem Vertrag zugrunde liegen.

Was Sie tun können, wenn es zwischen 
Ihnen und uns zu Streitigkeiten kommt

Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind 
oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von 
Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen die 
nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen. 

Unser Beschwerdemanagement 
Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Ver-
fügung. Sie erreichen diese derzeit wie folgt:

Ammerländer Versicherung VVaG
- Beschwerdemanagement -
Bahnhofstr. 8
26655 Westerstede
E-Mail: beschwerde@ammerlaender-versicherung.de

Versicherungsombudsmann 
Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Om-
budsmann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen 
Sie wie folgt: 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige 
und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstel-
le. Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfah-
ren teilzunehmen. 

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. 
B. über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen ha-
ben, können Sie sich mit ihrer Beschwerde auch online an 
die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. 
Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den 
Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

Versicherungsaufsicht 
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten 
Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung 
auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Auf-
sicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen 
wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht. Die Kontaktdaten sind:
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist 
und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 

Rechtsweg 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu 
beschreiten. 

Welches Recht für Ihren Vertrag gilt und 
welches Gericht bei Rechtsstreitigkeiten 
zuständig ist
Es gilt deutsches Recht.

Ihre Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können Sie 
entweder bei dem Gericht Ihres Wohnsitzes geltend ma-
chen oder bei dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz 
örtlich zuständig ist.

Unsere Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können 
wir bei dem Gericht geltend machen, das für Ihren Wohnsitz 
örtlich zuständig ist. Wenn Sie den Versicherungsvertrag 
für Ihren Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen 
haben, können wir uns alternativ auch an das Gericht des 
Ortes wenden, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung 
Ihres Betriebes befindet.

Für den Fall, dass Sie nach Vertragsabschluss Ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbe-
reich des Versicherungsvertragsgesetzes verlegt oder sein 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, vereinbaren die Parteien 
als Gerichtsstand Westerstede.

In welcher Sprache wir mit Ihnen
kommunizieren
Wir kommunizieren mit Ihnen in deutscher Sprache.

Geltungsbereich – Zeichnungsgebiet
In den Sparten WoMobil-, Fahrrad-Vollkasko-, Unfall-, Privat-
haftpflicht- und Hundehalterhaftpflichtversicherung können 
wir nur Versicherungsschutz gewähren, wenn der Haupt-
wohnsitz des Versicherungsnehmers (VN) in Deutschland ist.
In den Sparten Wohngebäude (VGV) und Hausrat (VHV) 
können wir nur Versicherungsschutz gewähren, wenn das 
zu versichernde Gebäude (VGV) oder der gewöhnliche Ver-
sicherungsort (VHV) sich in Deutschland befinden.

Hinweise zum Datenschutz
Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. 
Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und 
wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besse-
ren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuch-
lichen Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. 
Die Verarbeitung der uns bekanntgegebenen Daten zu Ihrer 
Person wird durch die Europäische Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) geregelt. Danach ist die Datenverarbei-
tung und Nutzung zulässig, wenn die DSGVO oder eine 
andere Rechtsvorschrift sie erlaubt.
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Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich 
in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU 
DSGVO) und dem Telemediengesetz (TMG).
Verantwortlicher ist die
Ammerländer Versicherung VVaG
Bahnhofstraße 8
26655 Westerstede
Telefon: 04488-53737-0
E-Mail: info@ammerlaender-versicherung.de

Der Verantwortliche wird vertreten durch den Vorstand Axel 
Eilers, Gerold Saathoff und Christine Lühr-Boekhoff.
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter nach Artikel 37 
DSGVO ist

Dipl.-Kfm. Dieter Zimmermann
Ammerländer Versicherung VVaG
Bahnhofstraße 8
26655 Westerstede
Telefon: 04488-53737-0
E-Mail: datenschutz@ammerlaender-versicherung.de

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Inte-
ressenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechts-
grundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versiche-
rungsantrag eine Einwilligungserklärung nach der DSGVO 
aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des 
Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der 
Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung 
des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Wider-
ruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz 
oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem 
Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise 
gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenver-
arbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zu-
lässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, 
erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie 
z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine 
spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtent-
bindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallver-
sicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch 
eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten. Im Fol-
genden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
 Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag  
 notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im An- 
 trag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag ver- 
 sicherungstechnische Daten wie Kundennummer (Part- 
 nernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdau- 
 er, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die  
 Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines  
 Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertrags- 
 daten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre 
 Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von  
 Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Be- 
 rufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerk- 
 statt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer  
 Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leis- 
 tungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
 Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Ver- 
 sicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm übernom- 
 menen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fäl- 
 len einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und  
 Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls  
 entsprechende versicherungstechnische Angaben von  
 uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Ver- 
 sicherungsschutzes und des Risikos und Risikozu- 
 schlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. So- 
 weit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbe- 
 urteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür er- 
 forderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In ei- 
 nigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer  
 Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende 
 Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
 Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Ver- 
 sicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung 
 und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Ein- 
 schätzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung  
 wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B.  
 frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mit- 
 teilungen über gleichartige andere Versicherungen (be- 
 antragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte).  
 Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle  
 Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzu- 
 klären oder um Lücken bei den Feststellungen zum ent- 
 standenen Schaden zu schliessen, kann es erforderlich  
 sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder ent- 
 sprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. Auch  
 sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversiche- 
 rungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Tei- 
 lungsabkommen) eines Austausches von personen- 
 bezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei wer- 
 den Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name 
 und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungs- 
 schutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden,  
 wie Schadenhöhe und Schadentag. 

4. Datenübermittlung an Versicherungsvermittler
 Sie werden in Ihrer Versicherungsangelegenheit durch  
 einen Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung 
 auch berät. Vermittler in diesem Sinn sind Versiche- 
 rungsmakler. Der Makler führt eine nach den im Ver- 
 sicherungsgewerbe üblichen Grundsätzen ordnungs- 
 gemäße Betreuung des Versicherungsnehmers und  
 Verwaltung des Versicherungsvertrages durch. Um sei- 
 ne Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, er- 
 hält der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für  
 die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus  
 Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Ver- 
 sicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungs- 
 schutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle  
 und Höhe von Versicherungsleistungen. Ausschließlich  
 zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personen- 
 versicherung können an den zuständigen Vermittler  
 auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. Jeder Ver- 
 mittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Be- 
 stimmungen der DSGVO und seine besonderen Ver- 
 schwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und  
 Datengeheimnis) zu beachten.

5. Zentrale Hinweissysteme
 Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann  
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 es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren  
 Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von  
 Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen  
 Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder  
 auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu  
 beantworten. Dazu bestehen beim GDV Gesamtver- 
 band der Deutschen Versicherungswirtschaft zentrale  
 Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissyste- 
 me und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die  
 mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also 
 nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Bei- 
 spiele für unsere Bereiche: 
 • Sachversicherer: Aufnahme von Schäden und Per- 
  sonen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn auf- 
  grund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs  
  der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schaden- 
  summen erreicht sind. 
  Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinde- 
  rung weiteren Missbrauchs. 
 • Unfallversicherer: Meldung bei erheblicher Verletzung  
  der vorvertraglichen Anzeigepflicht, Leistungsab- 
  lehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung  
  im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls  
  oder von Unfallfolgen, außerordentlicher Kündigung  
  durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder  
  Klageerhebung auf Leistung. 
  Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versiche- 
  rungsmissbrauch. 
 • Allgemeine Haftpflichtversicherung: Registrierung von  
  auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei de- 
  nen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs be- 
  steht. 
  Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -ver- 
  hütung.

Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach der DSGVO neben dem ein-
gangs erwähnten Widerrufsrechts ein Recht auf Auskunft 
sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei 
gespeicherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünf-
te und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten 
Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichti-
gung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückver-
sicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer. 

Einwilligungsklausel nach der Europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO)
Ich willige mit Antragsunterschrift ein, dass
• die Ammerländer Versicherung die von mir in diesem  
 Antrag und künftig mitgeteilten Daten – auch Gesund- 
 heitsdaten – erhebt, speichert und nutzt, soweit dies zur  
 Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung  
 oder Beendigung dieses Versicherungsvertrages erfor- 
 derlich ist.
• meine Daten – auch Gesundheitsdaten soweit erforder- 
 lich – an Rückversicherungen übermittelt und dort zu  
 den genannten Zwecken verwendet werden. Soweit er- 
 forderlich, entbinde ich die für die Ammerländer Ver- 
 sicherung tätigen Personen im Hinblick auf die Gesund- 
 heitsdaten und weiteren nach § 203 StGB geschützter  
 Daten von ihrer Schweigepflicht.
• die Ammerländer Versicherung meine Daten – auch 
 Gesundheitsdaten – und sonstigen nach § 203 StGB  
 geschützten Daten in den oben genannten Fällen – so- 

 weit erforderlich – an den für mich zuständigen selbst- 
 ständigen Versicherungsvermittler übermittelt und diese  
 dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwecken  
 genutzt werden dürfen.
• die Ammerländer Versicherung meine Daten – auch Ge- 
 sundheitsdaten – an die in der im Internet veröffentlichten  
 Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Ge- 
 sundheitsdaten dort für die angeführten Zwecke im glei- 
 chen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden,  
 wie die Ammerländer Versicherung dies tun dürfte. So- 
 weit erforderlich, entbinde ich die Mitarbeiter der Ammer- 
 länder Versicherung und sonstiger Stellen im Hinblick auf  
 die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach  
 § 203 StGB geschützter Daten von ihrer Schweige- 
 pflicht.

Unsere Datenschutzerklärung klärt Sie als Nutzer (betrof-
fene Person) über die Art, den Umfang und Zwecke der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten 
durch uns, die Ammerländer Versicherung VVaG (Verant-
wortliche), auf. Die Datenschutzerklärung finden Sie unter 
https://www.ammerlaender-versicherung.de/datenschutz.aspx
 

https://www.ammerlaender-versicherung.de/datenschutz.aspx
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Leistungseinschlüsse in der
Privathaftpflichtversicherung Exclusiv-Schutz
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Exclusiv

Deckungssummen
Versicherungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 30 Mio. EURO
(bei Personenschäden max. 15 Mio. EURO je geschädigte Person)

Mietsachschäden 30 Mio. EURO

mitversicherte Tätigkeiten
Tätigkeit als Tageseltern (unentgeltlich) ohne Begrenzung der Kinderzahl 

Tätigkeit als Tageseltern (entgeltlich) ohne Begrenzung der Kinderzahl  

Tätigkeit als Babysitter 

Selbstständige, nebenberufliche Tätigkeiten bis 10.000,- EURO Jahresumsatz 

Teilnahme an einem Betriebspraktikum oder fachpraktischem Unterricht  

Ehrenamtliche Tätigkeiten  

Verstöße gegen das Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

Fahrzeuge / Sportgeräte
Besitz und Gebrauch von Fahrrädern 

Elektrofahrräder 

Motorgetriebene Krankenfahrstühle 

Motorgetriebene Kinderfahrzeuge bis 20 km/h 

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z. B. Aufsitzrasenmäher) bis 20 km/h 

gelegentlicher Gebrauch fremder Windsurfbretter und Segelboote 

eigene Windsurfbretter 

eigene Segelboote bis 15 qm 

Kitesurf-Boards und -Drachen ohne Begrenzung der Flughöhe 

eigene oder fremde Motorboote ohne Führerscheinpflicht 

gelegentlicher Gebrauch fremder Motorboote mit Führerscheinpflicht 

Ferngelenkte Land- und Wasser-Modellfahrzeuge 

Flugmodelle ohne Motoren bis 10 kg – auch soweit versicherungspflichtig 

Flugmodelle mit Motoren und Drohnen bis 4 kg 5 Mio. EURO

Tiere
Hüten fremder Hunde und Pferde – nicht gewerbsmäßig 

Halter oder Hüter von Behindertenbegleithunden 

Halter oder Hüter von wilden Tieren (z. B. Schlangen oder Spinnen)  
inkl. Einfangkosten 10.000,- EURO

Halter oder Hüter von Nutztieren (z. B. Rinder, Schafe, Schweine) – nicht gewerbsmäßig 

Immobilien
Besitz von Wohnungen oder eines Einfamilienhauses in Europa 

Besitz eines Zweifamilienhauses, sofern mindestens eine Wohnung selbst bewohnt wird 

Besitz eines Mehrfamilienhauses (max. 4 Wohneinheiten), sofern mindestens 
eine Wohnung selbst bewohnt wird 

Besitz eines Wochenend- / Ferienhauses bzw. einer Wochenend- / Ferienwohnung 
oder fest installierten Wohnwagens in Europa

Photovoltaikanlagen (inkl. Einspeisung), Garagen, Gärten, Pools, Teiche, Schrebergärten 

Besitz unbebauter, nicht genutzter Grundstücke bis 5.000 qm  

Vermietung eines Wochenend- oder Ferienhauses bzw. einer Wochenend- / Ferienwohnung 

 = versichert     
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Leistungseinschlüsse in der
Privathaftpflichtversicherung Exclusiv-Schutz

Exclusiv

Immobilien
Vermietung eines im Inland gelegenen Wohnhauses (max. 3 Wohneinheiten) 

Vermietung von Eigentumswohnungen 

Vermietung einzelner Räume zu Wohnzwecken 

Vermietung von Ferienzimmern 

Vermietung von max. 3 Garagen 

Bauherrenhaftpflicht bis zu einer Bausumme von 500.000,- EURO 

Bauen in eigener Regie bis 100.000,- EURO unter Einschluss der Bauhelfer 

Gewässerschaden
Heizöltanks in Kellern und oberirdische Heizöltanks bis 10.000 Liter Fassungsvermögen  

Flüssiggastanks ohne Begrenzung des Fassungsvermögens 

Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz 

Mietsachschäden
Schäden an Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen 

gemietete oder geliehene bewegliche Sachen
Inventar in Hotels und Ferienwohnungen 

Schäden an sonstigen geliehenen Sachen 50.000,- EURO

Schlüsselverlust
Fremde private Schlüssel 

Fremde berufliche Schlüssel 100.000,- EURO

Leistung bei fehlender Haftung
Personenschäden durch deliktunfähige Personen (z. B. Kinder unter 7 Jahren) 100.000,- EURO

Sach- und Vermögensschäden durch deliktunfähige Personen 100.000,- EURO 

Gefälligkeitshandlungen / Schäden durch unentgeltliche Hilfeleistungen 500.000,- EURO
(z. B. Nachbarschaftshilfe) 

Versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge
Be- und Entladeschäden eines Kfz 10.000,- EURO

Betankungsschäden eines fremden Kfz 2.000,- EURO

Reinigungsschäden am fremden Kfz 10.000,- EURO

Schäden durch Öffnen der Kfz-Tür durch Mitfahrer 10.000,- EURO

Ausgleich einer Rückstufung im Schadenfreiheitsrabatt (SFR) 

Ausgleich der Vollkasko-Selbstbeteiligung an geliehenen Fahrzeugen 2.000,- EURO

Schlüsselverlust von fremden Fahrzeugen (z. B. Mietfahrzeuge) 

Führen fremder versicherungspflichtiger Kraftfahrzeuge im Ausland (Mallorca-Deckung) 

Auslandsaufenthalt
in Europa  

außerhalb Europas bis 5 Jahre 

 

 = versichert     
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Leistungseinschlüsse in der
Privathaftpflichtversicherung Exclusiv-Schutz

Exclusiv

Besondere Leistungsinhalte
Bedingungsverbesserungen für die Zukunft 

Leistungsgarantie gegenüber GDV-Musterbedingungen 

Einhaltung der Mindeststandards Arbeitskreis Beratungsprozesse  

Summen- und Konditionsdifferenzdeckung 

Besitzstandsgarantie 

Best-Leistungsgarantie 

Neuwertentschädigung 2.500,- EURO

Forderungsausfalldeckung 

Erweiterte Forderungsausfalldeckung (Opferschutz) 50.000,- EURO

Beitragsbefreiung bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit 

Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen 

Haftpflichtansprüche von Arbeitgebern und Arbeitskollegen 10.000,- EURO 

Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern 

Prüfung der Haftungsfrage sowie Abwehr unberechtigter Ansprüche 

Kautionszahlung bis 60.000,- EURO 

Elektronischer Datenaustausch / Internetnutzung 

 

 = versichert     
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prü-
fen können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden 
Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es 
sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur ge-
ringe Bedeutung beimessen. Bitte beachten Sie, dass Sie 
Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige 
oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten 
zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können 
Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflich-
ten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, 
alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach 
denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und 
vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklä-
rung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahr-
erheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn 
eine vorvertragliche Anzeigepflicht
verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
 Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kön- 
 nen wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn  
 Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahr- 
 lässigkeit vorliegt. Bei grob fahrlässiger Verletzung der  
 Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir  
 den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten  
 Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge- 
 schlossen hätten. Im Fall des Rücktritts besteht kein  
 Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach  
 Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur  
 Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der  
 nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
 • weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver- 
  sicherungsfalles
 • noch für die Feststellung oder den Umfang unserer  
  Leistungspflicht
 ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch,  
 wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. Bei  
 einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, wel- 
 cher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä- 
 rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung
 Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die 
  vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig  

 oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag  
 unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir 
 den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten  
 Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge- 
 schlossen hätten.

3. Vertragsänderung
 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir  
 den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten  
 Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingun- 
 gen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedin- 
 gungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben  
 Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die  
 anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestand- 
 teil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, wer- 
 den die anderen Bedingungen erst ab der laufenden  
 Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Erhöht sich  
 durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den  
 nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Ver- 
 trag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mit- 
 teilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf  
 dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hin- 
 weisen. 

4. Ausübung unserer Rechte
 Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündi- 
 gung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines  
 Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit  
 dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzei- 
 gepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht  
 begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unse- 
 rer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf  
 die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung kön- 
 nen wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn  
 für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. Wir  
 können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi- 
 gung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn  
 wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Un- 
 richtigkeit der Anzeige kannten.

5. Stellvertretung durch eine andere Person 
 Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine  
 andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeige- 
 pflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der rückwir- 
 kenden Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für  
 die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist  
 Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und  
 Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass 
 die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig  
 verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem  
 Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässig- 
 keit zur Last fällt.

Wichtige Mitteilung zu den Folgen einer
Anzeigepflichtverletzung nach § 19 Abs. 5
Versicherungsvertragsgesetz
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
Privathaftpflichtversicherung (AVB PHV)
Ammerländer Versicherung Exclusiv-Schutz

INHALTSVERZEICHNIS
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Abschnitt A1 - Privathaftpflichtrisiko
 
A1-1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten
 (versichertes Risiko) 
A1-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und   
 zum Verhältnis zwischen den Versicherten
 (Versicherungsnehmer und mitversicherten
 Personen) 
A1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall 
A1-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht
 des Versicherers 
A1-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungs-
 summe, Jahreshöchstersatzleistung, Serien-
 schaden, Selbstbeteiligung) 
A1-6 Besondere Regelungen für einzelne private   
 Risiken (Versicherungsschutz, Risikobegren-
 zungen und besondere Ausschlüsse) 
A1-6.1 Familie und Haushalt 
A1-6.2 Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligentätigkeit 
A1-6.3 Haus- und Grundbesitz 
A1-6.4 Allgemeines Umweltrisiko 
A1-6.5 Abwässer- und Allmählichkeitsschäden
A1-6.6 Schäden an gemieteten Sachen
 (Mietsachschäden) 
A1-6.7 Sportausübung 
A1-6.8 Waffen und Munition 
A1-6.9 Tiere
A1-6.10 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge,   
 Kraftfahrzeug-Anhänger 
A1-6.11 Gebrauch von Luftfahrzeugen 
A1-6.12 Gebrauch von Wasserfahrzeugen 
A1-6.13 Gebrauch von Modellfahrzeugen 
A1-6.14 Schäden im Ausland 
A1-6.15 Vermögensschäden 
A1-6.16 Übertragung elektronischer Daten 
A1-6.17 Ansprüche aus Benachteiligungen
A1-6.18 Abhandenkommen von Schlüsseln
A1-6.19 Leistung bei fehlender Haftung
A1-6.20 Beitragsbefreiung bei unverschuldeter
 Arbeitslosigkeit
A1-6.21 Bedingungsverbesserungen für die Zukunft
A1-6.22 Leistungsgarantie gegenüber
 GDV-Musterbedingungen
A1-6.23 Mindeststandards Arbeitskreis
 Beratungsprozesse
A1-6.24 Versehentliche Obliegenheitsverletzung
A1-6.25 Neuwertentschädigung
A1-6.26 Sachschäden mitversicherter Personen
 untereinander

A1-6.27 Summen- und Konditionendifferenzdeckung
A1-6.28 Best-Leistungsgarantie
A1-6.29 Besitzstandsgarantie
A1-6.30 Versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge
A1-6.31  Führen fremder versicherungspflichtiger
 Kraftfahrzeuge im Ausland (Mallorca-Deckung)
A1-6.32  Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen
A1-7 Allgemeine Ausschlüsse 
A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit  
 von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen
 Leistungen 
A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander 
A1-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des
 Versicherungsnehmers und von wirtschaftlich   
 verbundenen Personen 
A1-7.5 Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht,  
 besonderer Verwahrungsvertrag 
A1-7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten
 Sachen, Arbeiten und sonstigen Leistungen 
A1-7.7 Asbest 
A1-7.8 Gentechnik 
A1-7.9 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige  
 Diskriminierung 
A1-7.10 Übertragung von Krankheiten 
A1-7.11 Senkungen, Erdrutschungen,
 Überschwemmungen 
A1-7.12 Strahlen 
A1-7.13 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger 
A1-7.14 Ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung 
A1-7.15 Verantwortliche Betätigung in Vereinigung
 aller Art 
A1-8 Veränderungen des versicherten Risikos
 (Erhöhungen und Erweiterungen) 
A1-9 Neu hinzukommende Risiken
 (Vorsorgeversicherung) 
A1-10 Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung   
 nach dem Tod des Versicherungsnehmers

Abschnitt A2 - Besondere Umweltrisiken
 
A2-1 Gewässerschäden
A2-2 Sanierung von Umweltschäden gemäß
 Umweltschadensgesetz (USchadG) 

Abschnitt A3 - Forderungsausfallrisiko
 
A3-1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung 
A3-2 Leistungsvoraussetzungen 
A3-3 Umfang der Forderungsausfalldeckung 
A3-4 Räumlicher Geltungsbereich 
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A3-5 Besondere Ausschlüsse für das
 Forderungsausfallrisiko

Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A
 
A(GB)-1 Abtretungsverbot 
A(GB)-2 Veränderungen des versicherten Risikos und   
 Auswirkung auf den Beitrag (Beitragsregulierung) 
A(GB)-3 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach  
 Beitragsangleichung

Abschnitt B1 - Beginn des Versicherungsschutzes, 
Beitragszahlung 
 
B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes
B1-2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode
B1-3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen  
 verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
B1-4 Folgebeitrag
B1-5 Lastschriftverfahren
B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Abschnitt B2 - Dauer und Ende des Vertrags /
Kündigung 
 
B2-1 Dauer und Ende des Vertrags
B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall
B2-3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen 

Abschnitt B3 - Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, 
andere Obliegenheiten  
 
B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers   
 oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss
B3-2 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

Abschnitt B4 - Weitere Regelungen  
 
B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung
B4-2 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung
B4-3 Verjährung
B4-4 Örtlich zuständiges Gericht
B4-5 Anzuwendendes Recht
B4-6 Embargobestimmung
B4-7 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit  
 uns einmal nicht zufrieden sind?

INHALTSVERZEICHNIS

Teil B Allgemeiner Teil 

Abschnitt A1 Privathaftpflichtrisiko

A1-1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten
 (versichertes Risiko) 
 Versichert ist im Umfang der nachfolgenden  
 Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers aus den Gefahren des  
 täglichen Lebens als Privatperson und nicht  
 aus den Gefahren eines Betriebes, Berufes,  
 Dienstes oder Amtes.

A1-1.2 Mitversicherung von nebenberuflichen
 Tätigkeiten / Ferienjob
A1-1.2.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus  
 selbstständigen, nebenberuflichen Tätigkeiten 
 sowie Ferienjobs bis zu einem Jahreshöchst- 
 umsatz / -verdienst von maximal 10.000,-  
 EURO, sofern hierfür kein Versicherungsschutz  
 durch eine andere Haftpflichtversicherung be- 
 steht.
A1-1.2.3 Bei dieser selbstständigen, nebenberuflichen  
 Tätigkeit muss es sich handeln um
 a)  Verkauf auf Flohmärkten und Basaren;

 b) Vertrieb von Kosmetik, Haushaltsartikeln,  
  Bekleidung und Schmuck;
 c)  Erteilen von Nachhilfe- und Musikunterricht  
  sowie von Fitnesskursen;
 d)  Mitwirken bei Karnevalsveranstaltungen;
 e)  Änderungsschneiderei, Handarbeiten;
 f)  Zeitungs-, Zeitschriften- und Prospektzu- 
  stellung und Botendienste;
 g)  Annahme von Sammelbestellungen;
 h)  Markt- und Meinungsforschung, Daten- und  
  Texterfassung, Übersetzungen;
 i)  die Betätigung als Alleinunterhalter, Friseur,  
  Fotograf oder Gärtner;
 j)  Haushaltshilfen.
A1-1.2.4 Hierbei dürfen keine Angestellten beschäftigt  
 werden.
A1-1.2.5 Sofern der Jahres-Gesamtumsatz 10.000,-  
 EURO übersteigt, ist der Versicherer von der  
 Verpflichtung zur Leistung frei.

A1-1.3 Betriebspraktika / Fachpraktischer
 Unterricht / Haftpflichtansprüche von
 Arbeitgebern oder Arbeitskollegen
A1-1.3.1 Betriebspraktika / Fachpraktischer Unterricht
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers aus der Teilnahme an  

Präambel

Wir garantieren Ihnen als Versicherungsnehmer, dass die zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen dieser Privathaftpflichtversicherung Sie in keinem Punkt schlechter stellen, als die empfohlenen Muster-
bedingungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).
Bitte lesen Sie die Versicherungsbedingungen vollständig und gründlich durch und bewahren Sie diese sorgfältig 
auf. Wir als Versicherer kommen nicht ganz ohne Fachbegriffe aus. Diese sind nicht immer leicht verständlich. Wir 
möchten aber, dass Sie Ihre Versicherung gut verstehen. Zögern Sie nicht, uns bei Unklarheiten anzusprechen.

Teil A



15

 einem Betriebspraktikum oder an fachprakti- 
 schem Unterricht (z. B. an Fach-, Gesamt-  
 und Hochschulen oder Universitäten) unter Ein- 
 schluss von Schäden an Einrichtungen (auch  
 Lehrmitteln) und Gebäuden sowie die gesetz- 
 liche Haftpflicht wegen Schäden an Laborgerä- 
 ten (auch Maschinen) bis zur Deckungssum- 
 me.
A1-1.3.2 Haftpflichtansprüche von Arbeitgebern
 oder Arbeitskollegen
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers für Schäden aus be- 
 trieblich und arbeitsvertraglich veranlassten Tä- 
 tigkeiten für unmittelbar dem Arbeitgeber oder  
 den Arbeitskollegen zugefügten Sachschäden.  
 Die Entschädigung ist auf max. 10.000,- EURO  
 je Schadenereignis begrenzt. Ausgeschlossen  
 bleiben Schäden an Land-, Luft- und Wasser- 
 fahrzeugen.

A1-1.4 Tagesmutter- / Tageseltern- / Babysitter- /
 Au-pair-Tätigkeit
A1-1.4.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers als Tageseltern oder   
 Babysitter, Au-pair, auch wenn diese Tätigkeit  
 beruflich oder gewerblich ausgeübt wird für  
 Schäden, die die Tageskinder erleiden, insbe- 
 sondere aufgrund von Verletzungen der Auf- 
 sichtspflicht.
A1-1.4.2 Abweichend von A1-7.3 und A1-7.4 besteht  
 Versicherungsschutz im Rahmen der gesetz- 
 lichen Haftpflicht auch für Schäden, die die Ta- 
 geskinder untereinander oder gegenüber Drit- 
 ten verursachen, sofern es sich nicht um Ge- 
 schwister handelt sowie um Schäden der Ta- 
 geskinder gegenüber den nach Ziffer A1-2 ver- 
 sicherten Personen wegen Personenschäden.
A1-1.4.3  Erlangt das Kind Versicherungsschutz aus ei- 
 nem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag,  
 entfällt der Versicherungsschutz aus diesem  
 Vertrag. Nicht versichert ist jedoch die Aus- 
 übung dieser Tätigkeit in Betrieben und Institu- 
 tionen (z. B. Kindergärten, Kindertagesstätten  
 oder Kinderhorte).
A1-1.4.4  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
 sind Ansprüche wegen Abhandenkommen von 
 Sachen und dem Verlust von Geld der zu be- 
 treuenden Kinder.

A1-2 Regelungen zu mitversicherten Personen  
 und zum Verhältnis zwischen den
 Versicherten (Versicherungsnehmer und  
 mitversicherten Personen)
A1-2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht
A1-2.1.1 des Ehegatten und des eingetragenen Lebens- 
 partners des Versicherungsnehmers,
A1-2.1.2 ihrer unverheirateten und nicht in einer ein- 
 getragenen Lebenspartnerschaft lebenden  
 Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),  
 bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie  
 sich noch in einer Schul- oder sich unmittel- 
 bar anschließenden Berufsausbildung befinden  
 (berufliche Erstausbildung – Lehre und / oder  
 Studium, auch Bachelor- und unmittelbar an- 
 geschlossener Masterstudiengang – nicht  

 Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und  
 dgl.). Bei Ableistung des Grundwehrdienstes,  
 des freiwilligen Wehrdienstes, des Bundesfrei- 
 willigendienstes oder des freiwilligen sozialen  
 Jahres vor, während oder im Anschluss an die  
 Berufsausbildung bleibt der Versicherungs- 
 schutz bestehen.
 Nach Beendigung der Schul- bzw. beruflichen  
 Erstausbildung bleibt der Versicherungsschutz  
 für maximal ein Jahr bestehen, wenn in unmit- 
 telbarem Anschluss an diese Ausbildung eine  
 Arbeitslosigkeit bzw. Wartezeit eintritt – auch  
 wenn zur Überbrückung eine Aushilfstätigkeit  
 ausgeübt wird.
A1-2.1.3 der in häuslicher Gemeinschaft lebenden un- 
 verheirateten und nicht in einer eingetragenen  
 Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch  
 Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit körper- 
 licher, geistiger bzw.  seelischer Behinderung,
A1-2.1.4 des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Ver- 
 sicherungsnehmer lebenden Partners einer  
 nichtehelichen Lebensgemeinschaft und des- 
 sen Kinder, diese entsprechend A1-2.1.2 und  
 A1-2.1.3: 
 −  Der Versicherungsnehmer und der mitver- 
  sicherte Partner müssen unverheiratet sein.
 −  Der mitversicherte Partner muss im Ver- 
  sicherungsschein oder seinen Nachträgen  
  namentlich und mit Geburtsdatum benannt  
  werden.
 −  Haftpflichtansprüche des Partners und des- 
  sen Kinder gegen den Versicherungsneh- 
  mer sind ausgeschlossen.
 −  Die Mitversicherung für den Partner und  
  dessen Kinder, die nicht auch die Kinder des  
  Versicherungsnehmers sind, endet mit der  
  Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft  
  zwischen dem Versicherungsnehmer und  
  dem Partner. 
 −  Im Falle des Todes des Versicherungsneh- 
  mers gilt für den überlebenden Partner und  
  dessen Kinder A1-10 sinngemäß.
A1-2.1.5 folgender Personen gegenüber Dritten aus der  
 genannten Tätigkeit:
 a) im Haushalt des Versicherungsnehmers be- 
  schäftigte Personen;
 b) Personen, die aus Arbeitsvertrag oder ge- 
  fälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten  
  betreuen oder den Streudienst versehen;
 c) Personen, die dem Versicherungsnehmer  
  und den mitversicherten Personen bei Not- 
  fällen freiwillige Hilfe leisten. Ersetzt werden  
  Aufwendungen, die dem Helfer durch die  
  freiwillige Hilfeleistung für die versicherten  
  Personen entstanden sind.
 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Perso- 
 nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsun- 
 fälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Ver- 
 sicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetz- 
 buch VII handelt.
A1-2.1.6 der unverheirateten und nicht in einer eingetra- 
 genen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder  
 (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit  
 einer Pflegebedürftigkeit im Sinne von § 15 Nr.  
 1 Sozialgesetzbuch XI (ab Pflegegrad 2). (Er- 
 weiterung zu Abschnitt A1 Ziff. 2.1.3)
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A1-2.1.7 der unverheirateten und nicht in einer eingetra- 
 genen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder  
 (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), sofern  
 der Versicherungsnehmer oder dessen Ehe- 
 gatte aufgrund psychischer Erkrankungen oder  
 körperlicher, geistiger oder seelischer Behinde- 
 rung des Kindes vom Vormundschaftsgericht  
 als Betreuer bestellt wurde.
A1-2.1.8 von allen mit dem Versicherungsnehmer in  
 häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen,  
 sofern diese bei ihm behördlich gemeldet sind  
 und keine eigene Privathaftpflichtversicherung  
 besitzen. Eltern und Großeltern des Versiche- 
 rungsnehmers oder seines mitversicherten  
 (Ehe-)Partners sind auch mitversichert, wenn  
 diese in einer Pflegeeinrichtung leben.
A1-2.1.9 von vorübergehend – maximal 12 Monate  
 – in den Familienverbund eingegliederten un- 
 verheirateten Personen (z. B. Aupair, Aus- 
 tauschschüler) sowie von minderjährigen Über- 
 nachtungsgästen im Haushalt des Versiche- 
 rungsnehmers, soweit nicht anderweitig Ver- 
 sicherungsschutz besteht.
A1-2.2 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden  
 Vertragsbestimmungen sind auf die mitver- 
 sicherten Personen entsprechend anzuwen- 
 den. Dies gilt nicht für die Bestimmungen über  
 die Vorsorgeversicherung (A1-9), wenn das 
 neue Risiko nur für eine mitversicherte Person  
 entsteht.
A1-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen  
 für Risikobegrenzungen oder Ausschlüsse in  
 der Person des Versicherungsnehmers oder  
 einer mitversicherten Person vorliegen, entfällt  
 der Versicherungsschutz sowohl für den Ver- 
 sicherungsnehmer als auch für die mitver- 
 sicherten Personen.
A1-2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag  
 darf nur der Versicherungsnehmer ausüben.  
 Für die Erfüllung der Obliegenheiten sind so- 
 wohl der Versicherungsnehmer als auch die  
 mitversicherten Personen verantwortlich.
A1-2.5 Haftpflichtansprüche von mitversicherten Per- 
 sonen gegen den Versicherungsnehmer sind  
 ausgeschlossen. Mitversichert sind jedoch (ab- 
 weichend von A1-7.3 und A1-7.4) etwaige  
 übergangsfähige Regressansprüche von So- 
 zialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, 
 privaten Krankenversicherungsträgern, öffentli- 
 chen und privaten Arbeitgebern wegen Perso- 
 nenschäden.
A1-2.6 Versichert sind (abweichend von A1-7.3 und 
 A1-7.4) auch Haftpflichtansprüche der ver- 
 sicherten Personen untereinander, soweit es  
 sich um Personenschäden handelt.
A1-2.7 Sofern ein Single-Tarif vereinbart ist (siehe Risi- 
 kobezeichnung im Versicherungsschein und  
 seinen Nachträgen), gilt folgendes:
 −  Der Versicherungsschutz bezieht sich aus- 
  schließlich auf die persönliche gesetzliche  
  Haftpflicht des Versicherungsnehmers als  
  Einzelperson.
 −  Die Bestimmungen über mitversicherte Per- 
  sonen gemäß A1-2.1.1 bis A1-2.1.4, A1- 
  2.1.6 bis A1-2.1.8 sowie A1-6.2 (bzgl. der  

  betreuten Person) haben für diesen Ver- 
  trag keine Gültigkeit. 
 −  Änderungen des Familienstandes sind dem  
  Versicherer mitzuteilen. Es gelten die Be- 
  stimmungen über die Erhöhung und Erwei- 
  terung von versicherten Risiken gemäß 
  A1-8.
 −  Die Bestimmungen über die Fortsetzung  
  der Privathaftpflichtversicherung nach dem  
  Tod des Versicherungsnehmers gemäß A1- 
  10 haben für diesen Vertrag keine Gültigkeit. 
A1-2.8 Sofern ein Paar-Tarif vereinbart ist (siehe Risiko- 
 bezeichnung im Versicherungsschein und sei- 
 nen Nachträgen), gilt folgendes:
 −  Der Versicherungsschutz bezieht sich aus- 
  schließlich auf die persönliche gesetzliche  
  Haftpflicht des Versicherungsnehmers so- 
  wie des Ehegatten, eingetragenen Lebens- 
  partners oder des in häuslicher Gemein- 
  schaft mit dem Versicherungsnehmer leben- 
  den Partners einer nichtehelichen Lebens- 
  gemeinschaft. 
 −  Die Bestimmungen über weitere mitversi- 
  cherte Personen gemäß A1-2.1.2, A1- 
  2.1.3, A1-2.1.4 (in Bezug auf die Kinder des  
  Partners),  A1-2.1.6 bis A1-2.1.8 sowie A1- 
  6.2 (bzgl. der betreuten Person) haben für  
  diesen Vertrag keine Gültigkeit.
 −  Änderungen des Familienstandes sind dem  
  Versicherer mitzuteilen. Es gelten die Be- 
  stimmungen über die Erhöhung und Erwei- 
  terung von versicherten Risiken gemäß 
  A1-8.
A1-2.9 Sofern der Tarif Single mit Kind(ern) vereinbart  
 ist (siehe Risikobezeichnung im Versicherungs- 
 schein und seinen Nachträgen), gilt folgendes:  
 −  Der Versicherungsschutz bezieht sich aus- 
  schließlich auf die persönliche gesetzliche  
  Haftpflicht des Versicherungsnehmers so- 
  wie seiner Kinder gemäß Ziffer A1-2.1.2, A1- 
  2.1.3, A1-2.1.6 und A1-2.1.7 (ausschließlich  
  in Bezug auf die Bestellung des Versiche- 
  rungsnehmers als Betreuer durch das Vor- 
  mundschaftsgericht.
 −  Die Bestimmungen über weitere mitversi- 
  cherte Personen gemäß A1-2.1.1 (Ehepart- 
  ner), A1-2.1.4 (Lebenspartner) und A1-2.1.8  
  sowie A1-6.2 (betreute Personen) haben für  
  diesen Vertrag keine Gültigkeit.
 −  Änderungen des Familienstandes sind dem  
  Versicherer mitzuteilen. Es gelten die Be- 
  stimmungen über die Erhöhung und Erwei- 
  terung von versicherten Risiken gemäß 
  A1-8.

A1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall
A1-3.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass  
 der Versicherungsnehmer wegen eines wäh- 
 rend der Wirksamkeit der Versicherung einge- 
 tretenen Schadenereignisses (Versicherungs- 
 fall), das einen Personen-, Sach- oder sich da- 
 raus ergebenden Vermögensschaden zur Fol- 
 ge hatte, aufgrund 

 gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
 privatrechtlichen Inhalts
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 von einem Dritten auf Schadensersatz in An- 
 spruch genommen wird.
 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen  
 Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar  
 entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Scha- 
 denverursachung, die zum Schadenereignis  
 geführt hat, kommt es nicht an.
A1-3.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprü- 
 che, auch wenn es sich um gesetzliche An- 
 sprüche handelt,
 a)  auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung,  
  aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung,  
  auf Schadensersatz statt der Leistung;
 b)  wegen Schäden, die verursacht werden, um  
  die Nacherfüllung durchführen zu können;
 c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Ver- 
  tragsgegenstandes oder wegen des Aus- 
  bleibens des mit der Vertragsleistung ge- 
  schuldeten Erfolges;
 d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im  
  Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertrags- 
  erfüllung;
 e) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen  
  Verzögerung der Leistung;
 f)  wegen anderer an die Stelle der Erfüllung  
  tretender Ersatzleistungen.
A1-3.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprü- 
 che, soweit sie aufgrund einer vertraglichen  
 Vereinbarung oder Zusage über den Umfang  
 der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungs- 
 nehmers hinausgehen.

A1-4 Leistungen der Versicherung und
 Vollmacht des Versicherers
A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst 
 a)  die Prüfung der Haftpflichtfrage,
 b)  die Abwehr unberechtigter Schadensersatz- 
  ansprüche und
 c) die Freistellung des Versicherungsnehmers  
  von berechtigten Schadensersatzverpflich- 
  tungen. 
 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen  
 dann, wenn der Versicherungsnehmer auf- 
 grund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Aner- 
 kenntnisses oder Vergleichs zur Entschädigung  
 verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch  
 gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche,  
 die vom Versicherungsnehmer ohne Zustim- 
 mung des Versicherers abgegeben oder ge- 
 schlossen worden sind, binden den Versiche- 
 rer nur, soweit der Anspruch auch ohne An- 
 erkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
 Ist die Schadensersatzverpflichtung des Ver- 
 sicherungsnehmers mit bindender Wirkung für  
 den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer  
 den Versicherungsnehmer binnen zwei Wo- 
 chen vom Anspruch des Dritten freizustellen.
A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur  
 Abwicklung des Schadens oder Abwehr der  
 Schadensersatzansprüche zweckmäßig er- 
 scheinenden Erklärungen im Namen des Ver- 
 sicherungsnehmers abzugeben.
 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem  
 Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche  
 gegen den Versicherungsnehmer, ist der Ver- 

 sicherer bevollmächtigt, den Prozess zu führen.  
 Der Versicherer führt dann den Rechtsstreit auf  
 seine Kosten im Namen des Versicherungs- 
 nehmers.
A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines  
 Schadensereignisses, das einen unter den Ver- 
 sicherungsschutz fallenden Haftpflichtan- 
 spruch zur Folge haben kann, die Bestellung  
 eines Verteidigers für den Versicherungsneh- 
 mer von dem Versicherer gewünscht oder ge- 
 nehmigt, so trägt der Versicherer die gebühren- 
 ordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders  
 vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.
A1-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine  
 mitversicherte Person das Recht, die Aufhe- 
 bung oder Minderung einer zu zahlenden Ren- 
 te zu fordern, so ist der Versicherer bevoll- 
 mächtigt, dieses Recht auszuüben.

A1-5 Begrenzung der Leistungen (Versiche-
 rungssumme, Jahreshöchstersatzleistung,
 Serienschaden, Selbstbeteiligung)
A1-5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers  
 ist bei jedem Versicherungsfall auf die verein- 
 barten Versicherungssummen begrenzt. Dies  
 gilt auch dann, wenn sich der Versicherungs- 
 schutz auf mehrere entschädigungspflichtige  
 Personen erstreckt. Die Versicherungssum- 
 me beträgt für Personen-, Sach- und Vermö- 
 gensschäden 30.000.000,- EURO, bei Perso- 
 nenschäden jedoch max. 15.000.000,- EURO  
 je geschädigte Person.
A1-5.2 Die Entschädigungsleistungen des Versiche- 
 rers sind für alle Versicherungsfälle eines Ver- 
 sicherungsjahres auf das Zweifache der verein- 
 barten Versicherungssumme begrenzt.
A1-5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Ver- 
 sicherung eintretende Versicherungsfälle gelten  
 als ein Versicherungsfall (Serienschaden), der  
 im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungs- 
 fälle eingetreten ist, wenn diese
 a)  auf derselben Ursache, 
 b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbe- 
  sondere sachlichem und zeitlichem Zusam- 
  menhang oder
 c) auf der Lieferung von Waren mit gleichen  
  Mängeln 
 beruhen.
A1-5.4 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versiche- 
 rungsnehmer bei jedem Versicherungsfall an  
 der Entschädigungsleistung des Versicherers  
 mit einem im Versicherungsschein und seinen 
 Nachträgen festgelegten Betrag (Selbstbeteili- 
 gung). Auch wenn die begründeten Haftpflicht- 
 ansprüche aus einem Versicherungsfall die Ver- 
 sicherungssumme übersteigen, wird die  
 Selbstbeteiligung vom Betrag der begründeten  
 Haftpflichtansprüche abgezogen. A1-5.1 Satz  
 1 bleibt unberührt.
 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde,  
 bleibt der Versicherer auch bei Schäden, deren  
 Höhe die Selbstbeteiligung nicht übersteigt,  
 zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzan 
 sprüche verpflichtet.
A1-5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten  
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 werden nicht auf die Versicherungssummen 
 angerechnet.
A1-5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtan- 
 sprüche aus einem Versicherungsfall die Ver- 
 sicherungssumme, trägt der Versicherer die  
 Prozesskosten im Verhältnis der Versiche- 
 rungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprü- 
 che.
A1-5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Ge- 
 schädigten Rentenzahlungen zu leisten und  
 übersteigt der Kapitalwert der Rente die Ver- 
 sicherungssumme oder den nach Abzug etwa- 
 iger sonstiger Leistungen aus dem Versiche- 
 rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der  
 Versicherungssumme, so wird die zu leisten- 
 de Rente nur im Verhältnis der Versicherungs- 
 summe bzw. ihres Restbetrages zum Kapital- 
 wert der Rente vom Versicherer erstattet.
 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die  
 entsprechende Vorschrift der Verordnung über  
 den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug- 
 Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen  
 Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 
 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem  
 sich der Versicherungsnehmer an laufenden  
 Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der  
 Kapitalwert der Rente die Versicherungssum- 
 me oder die nach Abzug sonstiger Leistungen  
 verbleibende Restversicherungssumme über- 
 steigt, werden die sonstigen Leistungen mit ih- 
 rem vollen Betrag von der Versicherungssum- 
 me abgesetzt.
A1-5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledi- 
 gung eines Haftpflichtanspruchs durch An- 
 erkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am  
 Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert,  
 hat der Versicherer für den von der Weigerung  
 an entstehenden Mehraufwand an Entschädi- 
 gungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzu- 
 kommen.

A1-6 Besondere Regelungen für einzelne
 private Risiken (Versicherungsschutz,
 Risikobegrenzungen und besondere
 Ausschlüsse) 
 A1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzel- 
 ne private Risiken, deren Risikobegrenzungen  
 und die für diese Risiken geltenden besonde- 
 ren Ausschlüsse.
 Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen  
 enthält, finden auch auf die in A1-6 geregelten  
 Risiken alle anderen Vertragsbestimmungen  
 Anwendung (z. B. A1-4 – Leistungen der Ver- 
 sicherung oder A1-7 – Allgemeine Ausschlüs- 
 se).

A1-6.1 Familie und Haushalt 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers
 a)  als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B.  
  aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige);
  b)  als Dienstherr der in seinem Haushalt täti- 
  gen Personen.

A1-6.2 Ehrenamtliche Tätigkeit,
 Freiwilligentätigkeit 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
 Versicherungsnehmers aus den Gefahren einer  
 nicht verantwortlichen ehrenamtlichen Tätigkeit  
 oder Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen  
 unentgeltlichen Engagements.
 Versichert ist insbesondere die Tätigkeit 
 a)  in der Kranken- und Altenpflege;
 b) der Behinderten-, Kirchen- und Jugend- 
  arbeit;
 c) in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und  
  Interessenverbänden;
 d)  bei der Freizeitgestaltung in Sportvereini- 
  gungen, Musikgruppen, bei Pfadfindern  
  oder gleichartig organisierten Gruppen;
 e) als vom Vormundschaftsgericht bestellter,  
  nicht beruflicher Betreuer / Vormund für die  
  zu betreuende Person. Für die Dauer der  
  Betreuung / Vormundschaft ist im Umfang  
  dieses Vertrages die persönliche gesetzliche 
   Haftpflicht für die betreute Person mitver- 
  sichert. Erlangt die zu betreuende Person  
  Versicherungsschutz aus einem anderen  
  fremden Haftpflichtversicherungsvertrag, so 
  entfällt insoweit der Versicherungsschutz  
  aus diesem Vertrag.
 f)  Nicht versichert ist die Tätigkeit
  –  öffentlichen / hoheitlichen Ehrenämtern,  
   wie z.B. als Bürgermeister, Gemeinde- 
   ratsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer  
   für Kammern, Angehöriger der Freiwilli- 
   gen Feuerwehr,
  –  wirtschaftlichen / sozialen Ehrenämtern  
   mit beruflichem Charakter, wie z. B. als 
    Betriebs- und Personalrat, Versicherten- 
   ältester, Vertrauensperson nach §§ (2) 
   Nr. 3 und 40 SGB IV.

A1-6.3 Haus- und Grundbesitz
A1-6.3.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers als Inhaber
 a)  einer oder mehrerer Wohnungen (bei Woh- 
  nungseigentum als Sondereigentümer), ein- 
  schließlich Ferienwohnungen sowie eines  
  auf Dauer und ohne Unterbrechung fest ins- 
  tallierten Wohnwagens.
  Bei Sondereigentümern sind versichert  
  Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der  
  Wohnungseigentümer wegen Beschädi- 
  gung des Gemeinschaftseigentums. Die  
  Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht  
  auf den Miteigentumsanteil an dem gemein- 
  schaftlichen Eigentum;
 b)  eines Wohnhauses (mit max. 4 Wohneinhei- 
  ten), sofern mindestens eine Wohnung vom  
  Versicherungsnehmer bewohnt wird;
 c)  eines Wochenend- oder Ferienhauses bzw.  
  einer Wochenend- oder Ferienwohnung;
 d) der unter a) bis c) genannten Immobilien  
  und deren zugehörigen Garagen, Gärten,  
  Swimmingpools, (Schwimm-) Teiche, Bioto- 
  pe und Flüssiggastanks sowie eines Schre- 
  bergartens inkl. Laube.
 Voraussetzung für den Versicherungsschutz  
 ist, dass die vorgenannten Immobilien in Euro- 
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 pa (Definition Europa siehe A1-6.14) gelegen  
 sind und ausschließlich zu Wohnzwecken ver- 
 wendet werden. 

A1-6.3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich für die  
 in A1-6.3.1 genannten Risiken auch auf die ge- 
 setzliche Haftpflicht 
 a)  aus der Verletzung von Pflichten, die dem  
  Versicherungsnehmer in den oben genann- 
  ten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche  
  Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung,  
  Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen).  
  Das gilt auch für die durch Vertrag vom Ver- 
  sicherungsnehmer ausschließlich als Mieter,  
  Pächter oder Entleiher übernommene ge- 
  setzliche Haftpflicht für Verkehrssicherungs- 
  pflichten des Vertragspartners (Vermieter,  
  Verleiher, Verpächter) in dieser Eigenschaft; 
 b)  aus der Vermietung von
  –  einzeln vermieteten Wohnräumen;
  – im Inland gelegenen Eigentumswoh- 
   nungen, Ferienwohnungen und Einlieger- 
   wohnungen (im selbstgenutzten Risiko  
   (Postanschrift);
  – eines im Inland gelegenen Wohnhauses  
   (mit max. 3 Wohneinheiten);
  – max. 3 Garagen und Stellplätzen;
  – Ferienzimmern;
  – eines in Europa gelegenen Wochend-/Fe- 
   rienhauses oder in Europa gelegenen Fe- 
   rienwohnungen jedoch ausschließlich zur  
   privaten Nutzung;
 c)  aus dem Miteigentum an zu den Immobilien  
  gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z. B.  
  gemeinschaftliche Zugangs- bzw. Durch- 
  gangswege zur öffentlichen Straße, Privat- 
  straßen, Wäschetrockenplätze, Garagenhö- 
  fe, Spielplätze, Abstellplätze für Abfallbehäl- 
  ter;
 d) als Bauherr oder Unternehmer von Bau- 
  arbeiten bis zu einer Bausumme von  
  500.000,- EURO je Bauvorhaben, sofern  
  es sich um einen Neubau einer unter den  
  Versicherungsschutz nach A1-6.3.1 fallen- 
  den, im Inland gelegenen Immobilie oder um  
  sonstige Bauarbeiten (Umbauten, Repara- 
  turen, Abbruch oder Grabearbeiten) an die- 
  sen Immobilien handelt. Dabei gilt:
  − Bis zu einer Bausumme von 100.000,-  
   EURO besteht auch Versicherungs- 
   schutz, wenn die Bauarbeiten durch  
   Eigenleistung oder Nachbarschaftshilfe  
   durchgeführt werden. Mitversichert ist  
   dabei die persönliche gesetzliche Haft- 
   pflicht der vom Versicherungsnehmer zur  
   Mithilfe eingesetzten Personen für Schä- 
   den, die sie in Ausübung dieser Verrich- 
   tungen Dritten verursachen. Ansprüche  
   Dritter gegen die nach A1-2 versicherten  
   Personen sind gleichfalls mitversichert.
  − Bei einer Bausumme ab 100.000,- EURO  
   ist Voraussetzung für den Versicherungs- 
   schutz, dass Planung, Bauleistung und  
   Bauausführung an qualifizierte Dritte ver- 
   geben sind. Dabei kann ein Teil der Bau- 
   arbeiten (bis zu einer Bausumme von  

   100.000,- EURO) in Eigenleistung oder  
   Nachbarschaftshilfe durchgeführt wer- 
   den. Ausgeschlossen sind Schäden aus  
   dem Verändern der Grundwasserverhält- 
   nisse.
 Wenn die genannte Bausumme überschritten  
 wird, entfällt dieser Versicherungsschutz.
 Versichert ist die persönliche gesetzliche Haft- 
 pflicht sämtlicher mit den Bauarbeiten behilfli- 
 chen Personen für Schäden, die sie während  
 der Bauausführung in Eigenleistung verursa- 
 chen.
 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
 sind Ansprüche aus Personenschäden, bei  
 denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs- 
 krankheiten im Betrieb des Versicherungsneh- 
 mers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII han- 
 delt;
 e)  als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB,  
  wenn die Versicherung bis zum Besitzwech- 
  sel bestand;
 f)  der Insolvenzverwalter und Zwangsverwal- 
  ter in dieser Eigenschaft.
A1-6.3.3 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus  
 Besitz von unbebauten, nicht genutzten  
 Grundstücken, sofern deren Gesamtfläche  
 5.000 qm nicht übersteigt sowie der Verpach- 
 tung von unbebauten, nicht gewerblich genutz- 
 ten Grundstücken, sofern deren Gesamtfläche  
 5.000 qm nicht übersteigt.
A1-6.3.4 In Bezug auf die in Abschnitt A1-6.3.1 genann- 
 ten Immobilien ist auch die gesetzliche Haft- 
 pflicht des Versicherungsnehmers aus dem  
 Besitz und dem Betrieb einer Photovoltaikan- 
 lage mit einer Leistung von bis zu 10 kWp ein- 
 schließlich der Einspeisung des Stromes in das  
 Netz eines Stromversorgungsunternehmens  
 mitversichert. Kein Versicherungsschutz be- 
 steht für elektrische Leitungen auf fremden  
 Grundstücken.

A1-6.4 Allgemeines Umweltrisiko 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht pri- 
 vatrechtlichen Inhalts des Versicherungsneh- 
 mers wegen Schäden durch Umwelteinwir- 
 kung.
 Schäden durch Umwelteinwirkung liegen  
 vor, wenn sie durch Stoffe, Erschütterungen,  
 Geräusche, Druck, Strahlen, Gase, Dämpfe,  
 Wärme oder sonstige Erscheinungen verur- 
 sacht werden, die sich in Boden, Luft oder  
 Wasser ausgebreitet haben.
 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen  
 sind Ansprüche aus Gewässerschäden.
 Zu Gewässerschäden und Schäden nach dem  
 Umweltschadensgesetz siehe Abschnitt A2 
 (besondere Umweltrisiken).

A1-6.5 Abwässer- und Allmählichkeitsschäden
A1-6.5.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers wegen Schäden durch  
 Abwässer – auch aus dem Rückstau des 
 Straßenkanals. Bei Sachschäden gilt dies aus- 
 schließlich für Schäden durch häusliche Ab- 
 wässer. 
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A1-6.5.2 Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche we- 
 gen Sachschäden, die entstehen durch all- 
 mähliche Einwirkung der Temperatur, von Ga- 
 sen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Nie- 
 derschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.).  
 Ausgeschlossen bleiben die Schimmelschäden  
 gemäß Abschnitt A1 Ziff. 6.6.2.
A1-6.5.3 Zusätzlich besteht Versicherungsschutz für 
 Schäden aus dem Betrieb einer privat genutz- 
 ten Abwassergrube oder Kleinkläranlage aus- 
 schließlich für die eigenen häuslichen Abwäs- 
 ser inklusive der Einleitung in ein Gewässer.

A1-6.6 Schäden an gemieteten Sachen
 (Mietsachschäden)  
 Mietsachschäden sind Schäden an fremden,  
 vom Versicherungsnehmer oder von seinen  
 Bevollmächtigten oder Beauftragten gemiete- 
 ten Sachen und alle sich daraus ergebenden  
 Vermögensschäden.
A1-6.6.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers wegen Mietsachschä- 
 den an Wohnräumen und sonstigen zu privaten  
 Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden  
 sowie Balkone, Loggien und Terrassen.
 Die Versicherungssumme für Mietsachschä- 
 den beträgt je Versicherungsfall 30.000.000,-  
 EURO. Die Höchstersatzleistung für alle Ver- 
 sicherungsfälle eines Versicherungsjahres be- 
 trägt das Zweifache der Versicherungssumme.  
 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Sachscha- 
 den-Versicherungssumme je Versicherungsfall  
 sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung.
 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen  
 sind Haftpflichtansprüche wegen
 a) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger 
  Beanspruchung; 
 b)  Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kes- 
  sel- und Warmwasserbereitungsanlagen  
  sowie an Elektro- und Gasgeräten und allen  
  sich daraus ergebenden Vermögensschä- 
  den; 
 c)  Glasschäden, soweit sich der Versiche- 
  rungsnehmer hiergegen besonders ver- 
  sichern kann; 
 d)  Schäden infolge von Schimmelbildung. 
A1-6.6.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers wegen Mietsachschä- 
 den an beweglichen Sachen in Hotelzimmern,  
 Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Pensionen, 
 Schiffskabinen, fest installierter Wohnwagen  
 und Campingcontainer.
 Die Versicherungssumme für Mietsachschä- 
 den beträgt je Versicherungsfall 30.000.000,-  
 EURO. Die Höchstersatzleistung für alle Ver- 
 sicherungsfälle eines Versicherungsjahres be- 
 trägt das Zweifache der Versicherungssumme.  
 Es erfolgt eine Anrechnung auf die Sachscha- 
 den-Versicherungssumme je Versicherungsfall  
 sowie auf die Jahreshöchstersatzleistung.
 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen  
 sind Haftpflichtansprüche wegen
 a)  Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger 
  Beanspruchung; 
 b)  Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kes- 

  sel- und Warmwasserbereitungsanlagen so- 
  wie Gasgeräten und allen sich daraus erge- 
  benden Vermögensschäden; 
 c)  Glasschäden, soweit sich der Versiche- 
  rungsnehmer hiergegen besonders ver- 
  sichern kann; 
 d)  Schäden infolge von Schimmelbildung. 
A1-6.6.3 Schäden an fremden beweglichen Sachen
 a) Eingeschlossen ist die gesetzliche Haft- 
  pflicht aus der Beschädigung oder Vernich- 
  tung von sonstigen fremden Sachen, die  
  gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen  
  wurden oder Gegenstand eines besonderen  
  Verwahrungsvertrages sind. Der Versiche- 
  rungsschutz erstreckt sich auch auf elektri- 
  sche medizinische Geräte (z. B. 24-Stun- 
  den-EKG-Gerät, 24-Stunden-Blutdruck- 
  messgerät, Dialysegerät, Reizstromgerät –  
  nicht Hilfsmittel wie Hörgeräte, Unterarm- 
  gehstützen, Krankenbett und dgl.), die dem  
  Versicherten zu Diagnosezwecken oder zur  
  Anwendung überlassen werden, soweit kein  
  anderer Versicherer leistungspflichtig ist. 
 b)  Ausgeschlossen hiervon bleiben jedoch
  – alle sich daraus ergebenen Vermögens- 
   schäden;
  – Schäden an Sachen, die der versicherten  
   Person für mehr als 3 Monate überlassen  
   wurden (gilt nicht für die vorgenannten  
   elektrischen medizinischen Geräte);
  – Schäden an Sachen, die dem Beruf oder  
   Gewerbe der versicherten Person dienen;
  – Schäden durch Abnutzung, Verschleiß  
   und übermäßige Beanspruchung;
  – Ansprüche wegen Abhandenkommen;
  – Schäden an Kraft-, Luft-, und Wasser- 
   fahrzeugen;
  – Schäden an Schmuck und Wertsachen.
 Die Höchstersatzleitung für derartige Schäden  
 beträgt je Schadenereignis und Versicherungs- 
 jahr 50.000,- EURO.
 
A1-6.7 Sportausübung
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
 Versicherungsnehmers aus der Ausübung von  
 Sport. Vom Versicherungsschutz ausgeschlos- 
 sen sind Haftpflichtansprüche aus
 a)  einer jagdlichen Betätigung,
 b)  der Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraft- 
  fahrzeugrennen sowie ein zur Vorbereitung  
  des Rennens von einem Veranstalter orga- 
  nisiertes oder vorgeschriebenes Training,  
  bei dem die Erzielung von Höchstgeschwin- 
  digkeiten geübt wird.

A1-6.8 Waffen und Munition 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers aus dem erlaubten  
 privaten Besitz und aus dem Gebrauch von  
 Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition  
 und Geschossen. Vom Versicherungsschutz  
 ausgeschlossen ist der Gebrauch zu Jagd- 
 zwecken oder zu strafbaren Handlungen.

A1-6.9 Tiere
A1-6.9.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
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 Versicherungsnehmers als Halter oder Hüter 
 von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintie- 
 ren, Bienen, Signal- und Behindertenbegleit- 
 hunden (z. B. Blindenhund) sowie Nutztieren 
 (z. B. Rinder, Schweine, Schafe, Geflügel) zu  
 eigennützigen Zwecken. 
 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist  
 die gesetzliche Haftpflicht als Halter oder Hüter  
 von
 −  Hunden (ausgenommen Signal- und Behin- 
  dertenbegleithunde), Pferden, sonstigen 
  Reit- und Zugtieren,
 −  wilden Tieren sowie von
 − Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt- 
  schaftlichen Zwecken gehalten werden. 
 A1-6.9.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers
 −  als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder  
  Hunde oder Pferde,
 −  als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 
 −  als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhr- 
  werke zu privaten Zwecken, 
 soweit Versicherungsschutz nicht über eine  
 Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht.
 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen  
 sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder  
 -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer we-      
 gen Sach- und Vermögensschäden.
A1-6.9.3 In teilweiser Abweichung von Abschnitt A1- 
 6.9.1 gilt die gesetzliche Haftpflicht des Ver- 
 sicherungsnehmers aus der erlaubten privaten  
 Haltung und Hütung von wilden Tieren (z. B.  
 Spinnen oder Schlangen) in seinem Haushalt  
 mitversichert, sofern hierfür kein Haltungsver- 
 bot besteht. 
 Soweit es sich um den Ersatz von Aufwendun- 
 gen im Zusammenhang mit dem Wiedereinfan- 
 gen der Tiere handelt, wird die Versicherungs- 
 leistung auf 10.000,- EURO je Versicherungsfall  
 beschränkt.

A1-6.10 Nicht versicherungspflichtige
 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger
A1-6.10.1 Versichert ist – abweichend von A1-7.13 – die  
 gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh- 
 mers wegen Schäden, die verursacht werden  
 durch den Gebrauch ausschließlich von fol- 
 genden nicht versicherungspflichtigen Kraft- 
 fahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhängern:
 a)  nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plät- 
  zen verkehrenden Kraftfahrzeuge ohne  
  Rücksicht auf eine bauartbedingte Höchst- 
  geschwindigkeit; 
 b) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h  
  bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit; 
 c) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauart- 
  bedingter Höchstgeschwindigkeit; 
 d) selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z. B. Auf- 
  sitzrasenmäher) mit nicht mehr als 20 km/h  
  bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit; 
 e) Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulas- 
  sungspflichtig sind oder nur auf nicht öffent- 
  lichen Wegen und Plätzen verkehren;
 f)  Fahrräder (auch Elektrofahrräder, sofern  
  diese nicht versicherungspflichtig sind) und  
  sonstige nicht selbstfahrende Landfahrzeu- 

  ge (z. B. Skateboards, Inlineskates, Roll- 
  schuhe);
 g) motorgetriebene Krankenfahrstühle ohne  
  Höchstgeschwindigkeit;
 h) motorgetriebene Golfwagen mit nicht mehr  
  als 30 km/h Höchstgeschwindigkeit;
 i)  motorgetriebene Kinderfahrzeuge mit nicht  
  mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit.
A1-6.10.2 Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt: 
 Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berech- 
 tigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter  
 Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und  
 Willen des Verfügungsberechtigten gebrau- 
 chen darf. Der Versicherungsnehmer ist ver- 
 pflichtet, dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge  
 nicht von unberechtigten Fahrern gebraucht  
 werden. 
 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug  
 auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der  
 erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Ver- 
 sicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu  
 sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem Fah- 
 rer benutzt wird, der die erforderliche Fahr- 
 erlaubnis hat. Wenn der Versicherungsnehmer  
 eine dieser Obliegenheiten verletzt, gilt B3-2.3  
 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenhei- 
 ten).

A1-6.11 Gebrauch von Luftfahrzeugen 
A1-6.11.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers wegen Schäden, die  
 durch den Gebrauch ausschließlich von sol- 
 chen Luftfahrzeugen verursacht werden, die  
 nicht der Versicherungspflicht unterliegen.
A1-6.11.2 Flugmodelle / Drohnen
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers wegen Personen- und  
 Sachschäden aus dem privaten Halten und  
 privaten Gebrauch von Flugdrohnen / Flugmo- 
 dellen bis zu einem Abfluggewicht von 4.000 g 
 (Halter-Haftpflichtversicherung).
 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht  
 aller Personen, die mit Wissen und Willen des  
 Halters an der Führung und Bedienung der  
 Drohne beteiligt sind, einschließlich der Per- 
 sonen, die berechtigt sind, die Fernsteuerungs- 
 anlage der Drohne zu bedienen.
 Für Versicherungsfälle im Ausland besteht – 
 insoweit abweichend von A1-6.14 – Versiche- 
 rungsschutz ausschließlich, soweit die ver- 
 sicherten Haftpflichtansprüche in einem Mit- 
 gliedsstaat der Europäischen Union, im Ver- 
 einigten Königreich, in der Schweiz, Norwegen,  
 Island oder Liechtenstein eintreten und nach  
 dem Recht eines Mitgliedsstaats der Europäi- 
 schen Union, des Vereinigten Königreiches, der  
 Schweiz, Norwegens, Islands oder Liechten- 
 steins geltend gemacht werden.
 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprü- 
 che,
 a) wenn sich bei Eintritt des Schadenereignis- 
  ses die Drohne nicht in einem Zustand be- 
  funden hat, der den gesetzlichen Bestim- 
  mungen und behördlichen Auflagen über  
  das Halten und den Betrieb von Luftfahrzeu- 
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  gen entsprochen hat und / oder die behörd- 
  lichen Genehmigungen, soweit erforderlich,  
  nicht erteilt waren;
 b)  wenn der / die Führer des Luftfahrzeugs bei  
  Eintritt des Schadenereignisses nicht die  
  vorgeschriebenen Erlaubnisse, erforderli- 
  chen Berechtigungen oder Befähigungs- 
  nachweise hatten;
 c) des Halters, Eigentümers oder des verant- 
  wortlichen Luftfahrzeugführers gegen ande- 
  re mitversicherte Personen.
A1-6.11.3 Versichert ist darüber hinaus das Halten, der  
 Besitz und Gebrauch von
 a)  Flugmodellen, unbemannten Ballonen,  
  Spiel- und Sportlenkdrachen, die weder  
  durch Motoren noch durch Treibsätze an- 
  getrieben werden und deren Fluggewicht  
  10.000 g nicht übersteigt;
 b) Kitesport-Geräten, z. B. Kite-Drachen,  
  -Boards, -Buggys u. ä.
 Die Versicherungssumme beträgt je Versiche- 
 rungsfall 5.000.000,- EURO. Es erfolgt eine An- 
 rechnung auf die Pauschal-Versicherungssum- 
 me je Versicherungsfall auf die Jahreshöchster- 
 satzleistung.
A1-6.11.4 Versichert ist zudem die gesetzliche Haftpflicht  
 des Versicherungsnehmers wegen Schäden,  
 die durch den Gebrauch versicherungspflichti- 
 ger Luftfahrzeuge verursacht werden, soweit  
 der Versicherungsnehmer nicht als deren Ei- 
 gentümer, Besitzer, Halter oder Führer in An- 
 spruch genommen wird.

A1-6.12 Gebrauch von Wasserfahrzeugen 
A1-6.12.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
 Versicherungsnehmers wegen Schäden, die  
 verursacht werden durch den Gebrauch aus- 
 schließlich von folgenden Wasserfahrzeugen: 
 a)  eigene und fremde Wasserfahrzeuge ohne  
  Segel, Motoren (auch ohne Hilfs- oder 
  Außenbordmotoren) oder Treibsätze;
 b)  fremde Segelboote ohne Motor (auch ohne  
  Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder Treib- 
  sätze; 
 c)  eigene und fremde Windsurfbretter; 
 d) eigene und fremde Wassersportfahrzeuge  
  mit Motoren, soweit 
  –  diese nur gelegentlich gebraucht werden 
   und 
  –  für das Führen keine behördliche Erlaub- 
   nis erforderlich ist;
 e)  eigene Segelboote ohne Motor (auch ohne  
  Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder Treib- 
  sätze mit einer Segelfläche bis maximal 15  
  qm, soweit nicht anderweitig Haftpflicht- 
  schutz erlangt werden kann;
 f)  eigene oder fremde Motorboote mit einer  
  Motorstärke bis maximal 15 PS/11,03 kW  
  (sofern hierfür kein anderweitiger Versiche- 
  rungsschutz besteht);
 g) fremde Motorboote, auch wenn für das  
  Führen eine behördliche Erlaubnis erforder- 
  lich ist, sofern es sich nur um den gele- 
  gentlichen Gebrauch des fremden Fahr- 
  zeugs handelt und soweit nicht anderweitig  
  Haftpflichtschutz erlangt werden kann.

A1-6.12.2 Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche  
 Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen  
 Schäden, die durch den Gebrauch von Was- 
 serfahrzeugen verursacht werden, soweit der  
 Versicherungsnehmer nicht als deren Eigentü- 
 mer, Besitzer, Halter oder Führer in Anspruch  
 genommen wird.

A1-6.13 Gebrauch von Modellfahrzeugen 
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers wegen Schäden, die  
 verursacht werden durch den Gebrauch von  
 ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahr- 
 zeugen.

A1-6.14 Schäden im Ausland
A1-6.14.1 Sofern eine Korrespondenzanschrift im Inland  
 vorhanden und eine Abbuchung der Beiträge  
 von einem deutschen Konto möglich ist, ist  
 die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs- 
 nehmers wegen im Ausland eintretender Ver- 
 sicherungsfälle versichert, wenn diese
 a)  auf eine versicherte Handlung im Inland  
  bzw. auf ein im Inland bestehendes ver- 
  sichertes Risiko zurückzuführen sind oder 
 b)  bei einem vorübergehenden Auslandsauf- 
  enthalt außerhalb Europas – maximal bis zu   
  5 Jahren – eingetreten sind.
 Der Geltungsbereich Europa umfasst den Kon- 
 tinent Europa im geografischen Sinn zuzüglich  
 der außereuropäischen Anliegerstaaten des  
 Mittelmeeres, der Kanarischen Inseln, der     
 Azoren und Madeira.
 Versichert sind hierbei auch Ansprüche gegen  
 den Versicherungsnehmer aus § 110 Sozial- 
 gesetzbuch VII und die gesetzliche Haftpflicht  
 aus der vorübergehenden Benutzung oder An- 
 mietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland  
 gelegenen Wohnungen und Häusern gemäß  
 A1-6.3.1 a) bis c).
 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in  
 Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der  
 Staaten, die der Europäischen Währungsunion  
 angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen  
 des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt,  
 in dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro- 
 päischen Währungsunion gelegenen Geldinsti- 
 tut angewiesen ist.
A1-6.14.2 Hat der Versicherungsnehmer bei einem Ver- 
 sicherungsfall im Ausland durch behördliche  
 Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von  
 Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haft- 
 pflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem  
 Versicherungsnehmer den erforderlichen Be- 
 trag bis zu einer Höhe von 60.000,- EURO zur  
 Verfügung.
 Der Kautionsbetrag wird auf eine von der Am- 
 merländer Versicherung zu leistende Schaden- 
 ersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution  
 höher als der zu leistende Schadenersatz, ist  
 der Versicherungsnehmer verpflichtet, den Dif- 
 ferenzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt,  
 wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für  
 die Durchsetzung nicht versicherter Schaden- 
 ersatzforderungen einbehalten wird oder die  
 Kaution verfallen ist.
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A1-6.15 Vermögensschäden 
A1-6.15.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers wegen Vermögens- 
 schäden, die weder durch Personen- noch  
 durch Sachschäden entstanden sind.
A1-6.15.2  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen  
 sind Ansprüche wegen Vermögensschäden 
 a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in  
  seinem Auftrag oder für seine Rechnung  
  von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sa- 
  chen, erbrachte Arbeiten oder sonstige  
  Leistungen; 
 b)  aus planender, beratender, bau- oder mon- 
  tageleitender, prüfender oder gutachterli- 
  cher Tätigkeit; 
 c)  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Wei- 
  sungen an wirtschaftlich verbundene Unter- 
  nehmen; 
 d)  aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
 e)  aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie  
  Reiseveranstaltung; 
 f)  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-,  
  Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirt- 
  schaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvor- 
  gängen aller Art, aus Kassenführung sowie  
  aus Untreue oder Unterschlagung; 
 g)  aus Rationalisierung und Automatisierung; 
 h)  aus der Verletzung von gewerblichen  
  Schutzrechten und Urheberrechten sowie  
  des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 
 i)  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Termi- 
  nen, Vor- und Kostenanschlägen; 
 j)  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätig- 
  keit als ehemalige oder gegenwärtige Mit- 
  glieder von Vorstand, Geschäftsführung,  
  Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleich- 
  barer Leitungs- oder Aufsichtsgremien / Or- 
  gane im Zusammenhang stehen; 
 k)  aus bewusstem Abweichen von gesetz- 
  lichen oder behördlichen Vorschriften, von  
  Anweisungen oder Bedingungen des Auf- 
  traggebers oder aus sonstiger bewusster  
  Pflichtverletzung; 
 l)  aus dem Abhandenkommen von Sachen,  
  auch z. B. von Geld, Wertpapieren und  
  Wertsachen; 
 m) aus Schäden durch ständige Emissionen 
  (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterun- 
  gen).

A1-6.16 Übertragung elektronischer Daten 
A1-6.16.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers wegen Schäden aus  
 dem Austausch, der Übermittlung und der Be- 
 reitstellung elektronischer Daten, z. B. im Inter- 
 net, per E-Mail oder mittels Datenträger. 
 Dies gilt ausschließlich für Schäden aus 
 a) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauch- 
  barmachung oder Veränderung von Daten  
  (Datenveränderung) bei Dritten durch Com- 
  puter-Viren und / oder andere Schadpro- 
  gramme; 
 b)  der Datenveränderung aus sonstigen Grün- 
  den sowie der Nichterfassung und fehlerhaf- 

  ten Speicherung von Daten bei Dritten und  
  zwar wegen 
  –  sich daraus ergebender Personen- und  
    Sachschäden, nicht jedoch weiterer Da- 
    tenveränderungen sowie 
  –  der Kosten zur Wiederherstellung der  
    veränderten Daten bzw. Erfassung / kor- 
    rekter Speicherung nicht oder fehlerhaft  
    erfasster Daten;
 c)  der Störung des Zugangs Dritter zum elekt- 
  ronischen Datenaustausch.
 Für a) bis c) gilt: 
 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür  
 zu sorgen, dass seine auszutauschenden, zu  
 übermittelnden, bereitgestellten Daten durch  
 Sicherheitsmaßnahmen und / oder -techniken  
 (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder ge- 
 prüft werden bzw. worden sind, die dem Stand  
 der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen 
 können auch durch Dritte erfolgen. Verletzt der  
 Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so 
 gilt B3-2.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von  
 Obliegenheiten).
A1-6.16.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprü- 
 che aus nachfolgend genannten Tätigkeiten  
 und Leistungen: 
 a)  Software-Erstellung, -Handel, -Implementie- 
  rung, -Pflege; 
 b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Ein- 
  weisung, -Schulung; 
 c)  Netzwerkplanung, -installation, -integration,  
  -betrieb, -wartung, -pflege; 
 d)  Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-,  
  Host-, Full-Service-Providing; 
 e)  Betrieb von Datenbanken. 
A1-6.16.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Ver- 
 sicherung eintretende Versicherungsfälle gelten  
 als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des  
 ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist,  
 wenn diese 
 −  auf derselben Ursache, 
 −  auf gleichen Ursachen mit innerem, insbe- 
  sondere sachlichem und zeitlichem Zusam- 
  menhang oder 
 −  auf dem Austausch, der Übermittlung und  
  Bereitstellung elektronischer Daten mit glei- 
  chen Mängeln beruhen.
 A1-5.3 findet insoweit keine Anwendung. 
A1-6.16.4 Für Versicherungsfälle im Ausland besteht – in- 
 soweit abweichend von A1-6.14 – Versiche- 
 rungsschutz ausschließlich, soweit die ver- 
 sicherten Haftpflichtansprüche in europäischen  
 Staaten und nach dem Recht europäischer 
  Staaten geltend gemacht werden.
A1-6.16.5 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen  
 sind 
 a)  Ansprüche wegen Schäden, die dadurch  
  entstehen, dass der Versicherungsnehmer  
  bewusst 
  − unbefugt in fremde Datenverarbeitungs- 
    systeme / Datennetze eingreift (z. B. 
    Hacker-Attacken, Denial of Service At- 
    tacks), 
  − Software einsetzt, die geeignet ist, die  
    Datenordnung zu zerstören oder zu ver- 
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    ändern (z. B. Software-Viren, Trojanische  
    Pferde); 
 b)  Ansprüche, die in engem Zusammenhang  
  stehen mit 
  −  massenhaft versandten, vom Empfänger  
    ungewollten elektronisch übertragenen  
    Informationen (z. B. Spamming), 
  −  Dateien (z. B. Cookies), mit denen wider- 
    rechtlich bestimmte Informationen über  
    Internet-Nutzer gesammelt werden sol- 
    len;
 c)  Versicherungsansprüche aller Personen, die  
  den Schaden durch bewusstes Abweichen  
  von gesetzlichen oder behördlichen Vor- 
  schriften (z. B. Teilnahme an rechtswidri- 
  gen Online-Tauschbörsen) oder durch sons- 
  tige bewusste Pflichtverletzungen herbeige- 
  führt haben.
  A1-2.3 findet keine Anwendung.

A1-6.17 Ansprüche aus Benachteiligungen
A1-6.17.1 Versichert ist – insoweit abweichend von A1- 
 7.9 – die gesetzliche Haftpflicht des Versiche- 
 rungsnehmers als Dienstherr der in seinem  
 Privathaushalt oder sonstigen privaten Le- 
 bensbereich beschäftigten Personen wegen  
 Personen-, Sach- oder Vermögensschäden  
 (einschließlich immaterieller Schäden) aus Be- 
 nachteiligungen. Gründe für eine Benachteili- 
 gung sind 
 –  die Rasse, 
 –  die ethnische Herkunft, 
 –  das Geschlecht, 
 –  die Religion, 
 –  die Weltanschauung, 
 –  eine Behinderung, 
 –  das Alter, 
 –  oder die sexuelle Identität. 
 Dies gilt ausschließlich für Ansprüche nach  
 deutschem Recht, insbesondere dem Allge- 
 meinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). So- 
 weit diese Ansprüche gerichtlich verfolgt wer- 
 den, besteht Versicherungsschutz ausschließ- 
 lich, wenn sie vor deutschen Gerichten geltend  
 gemacht werden. 
 Beschäftigte Personen sind auch die Bewerbe- 
 rinnen und Bewerber für ein Beschäftigungs- 
 verhältnis sowie die Personen, deren Beschäf- 
 tigungsverhältnis beendet ist.
A1-6.17.2 Versicherungsfall 
 Versicherungsfall ist – abweichend von A1-3.1  
 – die erstmalige Geltendmachung eines Haft- 
 pflichtanspruchs gegen den Versicherungs- 
 nehmer während der Dauer des Versicherungs- 
 vertrags. Im Sinne dieses Vertrags ist ein Haft- 
 pflichtanspruch geltend gemacht, wenn gegen  
 den Versicherungsnehmer ein Anspruch 
 schriftlich erhoben wird oder ein Dritter dem  
 Versicherungsnehmer schriftlich mitteilt, einen  
 Anspruch gegen den Versicherungsnehmer zu  
 haben.
A1-6.17.3 Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschut- 
 zes 
 a)  Erfasste Benachteiligungen und Anspruchs- 
  erhebung 
  Die Anspruchserhebung sowie die zugrun- 

  deliegende Benachteiligung müssen wäh- 
  rend der Wirksamkeit der Versicherung er- 
  folgt sein. Wird eine Benachteiligung durch  
  fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie  
  im Zweifelsfall als an dem Tag begangen, an  
  welchem die versäumte Handlung spätes- 
  tens hätte vorgenommen werden müssen,  
  um den Eintritt des Schadens abzuwenden. 
 b) Rückwärtsversicherung für vorvertragliche  
  Benachteiligungen 
  Zusätzlich besteht auch Versicherungs- 
  schutz für Benachteiligungen, die innerhalb  
  eines Zeitraums von einem Jahr vor Ver- 
  tragsbeginn begangen wurden. Dies gilt je- 
  doch nicht für solche Benachteiligungen, die  
  der Versicherungsnehmer bei Abschluss  
  dieses Versicherungsvertrags kannte. 
 c)  Nachmeldefrist für Anspruchserhebung  
  nach Vertragsbeendigung 
  Der Versicherungsschutz umfasst auch sol- 
  che Anspruchserhebungen, die auf Benach- 
  teiligungen beruhen, die bis zur Beendigung  
  des Versicherungsvertrags begangen und  
  innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr  
  nach Beendigung des Versicherungsver- 
  trags erhoben und dem Versicherer gemel- 
  det worden sind. 
 d)  Vorsorgliche Meldung von möglichen Inan- 
  spruchnahmen 
  Der Versicherungsnehmer hat die Möglich- 
  keit, dem Versicherer während der Laufzeit  
  des Vertrags konkrete Umstände zu mel- 
  den, die seine Inanspruchnahme hinrei- 
  chend wahrscheinlich erscheinen lassen. 
  Im Fall einer tatsächlich späteren Inan- 
  spruchnahme, die aufgrund eines gemelde- 
  ten Umstandes spätestens innerhalb einer  
  Frist von einem Jahr erfolgen muss, gilt die  
  Inanspruchnahme als zu dem Zeitpunkt der  
  Meldung der Umstände erfolgt.
A1-6.17.4 Versicherungssumme
 Für Schäden aus Benachteiligung gilt die im  
 Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
 angegebene Pauschalversicherungssumme.  
 Diese stellt gleichzeitig die Höchstersatzleis- 
 tung für alle Versicherungsfälle eines Versiche- 
 rungsjahres dar.
A1-6.17.5 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
 a) Versicherungsansprüche aller Personen,  
  soweit sie den Schaden durch wissentliches  
  Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Be- 
  schluss, Vollmacht oder Weisung oder  
  durch sonstige wissentliche Pflichtverlet- 
  zung herbeigeführt haben.
  A1-2.3 findet keine Anwendung.
 b) Ansprüche auf Entschädigung und / oder  
  Schadensersatz mit Strafcharakter; hierun- 
  ter fallen auch Strafen, Buß- und Ordnungs-  
  oder Zwangsgelder, die gegen den Ver- 
  sicherungsnehmer oder die mitversicherten  
  Personen verhängt worden sind;
 c) Ansprüche wegen
  –  Gehalt,
  –  rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensio- 
    nen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher  
    Altersversorgung,
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  –  Abfindungszahlungen im Zusammen- 
    hang mit der Beendigung von Arbeitsver- 
    hältnissen und Sozialplänen sowie
  –  Ansprüche aus Personenschäden, bei  
    denen es sich um Arbeitsunfälle und Be- 
    rufskrankheiten im Betrieb des Versiche- 
    rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetz- 
    buch VII handelt.

A1-6.18 Schlüsselverlust
A1-6.18.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus  
 dem Abhandenkommen von fremden Schlüs- 
 seln oder Code-Karten mit Schlüsselfunktion  
 zu Gebäuden, Räumen, Wohnungen, Treso- 
 ren, Schließfächern und für fremde Fahrzeuge  
 (z. B. Miet- und Leasingfahrzeuge), die sich aus  
 privaten Gründen im rechtmäßigen Gewahr- 
 sam des Versicherungsnehmers befunden  
 haben. Fremde Schlüssel oder Code-Karten  
 mit Schlüsselfunktion, die sich aus beruflichen  
 oder ehrenamtlichen Gründen oder im Rahmen  
 einer Vereinstätigkeit im rechtmäßigen Gewahr- 
 sam des Versicherungsnehmers befunden ha- 
 ben, sind bis 100.000,- EURO mitversichert.
A1-6.18.2 Ersetzt werden die Kosten
 a)  für den Ersatz der Schlüssel oder Code-Kar- 
  ten;
 b) für einen notwendigen Austausch der  
  Schließanlagen;
 c)  für vorübergehende Notmaßnahmen (Not- 
  schloss);
 d)  für die Bewachung des Gebäudes bis zu 14  
  Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an wel-
  chem der Verlust des Schlüssels festgestellt  
  wurde.
 Bei Verlust eigener Schlüssel zu einer Zent- 
 ralschließanlage wird der auf die eigene Woh- 
 nung entfallende Anteil des Schadens abge- 
 zogen.
A1-6.18.3 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche
 a)  aus dem Verlust von Schlüsseln, die dem  
  Arbeitgeber von Kunden oder sonstigen  
  Dritten überlassen wurden;
 b)  aus dem Verlust von Möbelschlüsseln sowie  
  sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sa- 
  chen;
 c)  aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes  
  (z. B. wegen Einbruchs).

A1-6.19 Leistung bei fehlender Haftung
A1-6.19.1 Schäden durch nicht deliktfähige Personen
 a)  Auf Wunsch des Versicherungsnehmers  
  werden Schäden auch dann ersetzt, wenn  
  keine Haftung besteht, weil eine mitver- 
  sicherte Person nach §§ 827 bis 829 BGB  
  nicht verantwortlich war (z. B. wegen Min- 
  derjährigkeit) und die Aufsichtspflicht nicht  
  verletzt wurde, soweit ein anderer Versiche- 
  rer (z. B. Sozialversicherungsträger) nicht  
  leistungspflichtig ist. Der Versicherer behält  
  sich Rückgriffsansprüche (Regresse) wegen  
  seiner Aufwendungen gegen schaden- 
  ersatzpflichtige Dritte (z. B. Aufsichtspflichti- 
  ge), soweit sie nicht Versicherte dieses Ver- 
  trages sind, vor.

 b)  Die Entschädigung ist auf 100.000,- EURO je  
  Schadenereignis begrenzt.
A1-6.19.2 Personen- oder Sachschäden durch
 Gefälligkeit
 Verursacht eine versicherte Person einen Per- 
 sonen- oder Sachschaden bei privater unent- 
 geltlicher Hilfeleistung für Dritte, wird sich die  
 Ammerländer Versicherung nicht auf einen  
 eventuellen stillschweigenden Haftungsverzicht  
 (Gefälligkeitshaftung) berufen, soweit dies der  
 Versicherungsnehmer wünscht. Eine Leistung  
 wird jedoch nur insoweit erbracht, als der ge- 
 schädigte Dritte nicht auf andere Weise Ersatz  
 erlangen kann.
 Die Entschädigungsleistung ist auf 500.000,-  
 EURO je Versicherungsfall begrenzt.

A1-6.20 Beitragsbefreiung bei unverschuldeter
 Arbeitslosigkeit
A1-6.20.1 Sofern der Versicherungsnehmer seinen  
 Wohnsitz und dauernden Aufenthalt in der  
 Bundesrepublik Deutschland hat, erfolgt für  
 den Fall unverschuldeter Arbeitslosigkeit im  
 Sinne des Arbeitsförderungsrechtes für maxi- 
 mal drei Jahre eine Befreiung von der Beitrags- 
 zahlung bei unverändertem Versicherungs- 
 schutz. Voraussetzung ist, dass die Arbeitslo- 
 sigkeit frühestens sechs Monate nach Ver- 
 tragsbeginn eingetreten ist (Wartezeit), es sich  
 um eine Arbeitslosigkeit von mindestens sechs 
 Wochen handelt und der Vertrag noch nicht  
 gekündigt wurde.
A1-6.20.2 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung setzt des  
 Weiteren voraus, dass der Arbeitnehmer vor  
 Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens 18 Mo- 
 nate ununterbrochen in einem sozialversiche- 
 rungspflichtigen, ungekündigten und nicht be- 
 fristeten Arbeitsverhältnis mit einer Arbeitszeit  
 von mindestens 15 Wochenstunden stand.  
 Ein Anspruch auf Beitragsbefreiung besteht  
 nicht, wenn der Versicherungsnehmer als  
 Wehrpflichtiger, Zivildienstleistender, Auszu- 
 bildender, Mitarbeiter eines Saison- oder Kam- 
 pagnebetriebes, bei seinem Ehegatten oder  
 einem in direkter Linie Verwandten beschäftigt  
 war. Ebenfalls kein Anspruch auf Beitragsbe- 
 freiung besteht, wenn bei Versicherungsbeginn 
 bereits eine Kündigung des Arbeitsverhältnis- 
 ses ausgesprochen war. Der Anspruch auf Bei- 
 tragsbefreiung bei unverschuldeter Arbeitslo- 
 sigkeit entsteht wieder, wenn nach Beendigung  
 des gekündigten Arbeitsverhältnisses die Vor- 
 aussetzungen gemäß A1-6.20.1 und A1- 
 6.20.2 erneut erfüllt sind.
A1-6.20.3 Das Vorliegen der unter Nr. A1-6.20.1 und A1- 
 6.20.2 genannten Voraussetzungen muss  
 durch entsprechende Bescheinigungen der  
 zuständigen Arbeitsagentur und des Arbeitge- 
 bers nachgewiesen werden.
A1-6.20.4 Im Falle wiederholter Arbeitslosigkeit muss der  
 Versicherungsnehmer vor Beginn der erneuten  
 Arbeitslosigkeit die Voraussetzungen gemäß  
 A1-6.20.1 und A1-6.20.2 erfüllt haben.
A1-6.20.5 Der Anspruch auf Beitragsbefreiung ist unver- 
 züglich nach Eintritt der Arbeitslosigkeit schrift- 
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 lich vom Versicherungsnehmer geltend zu ma- 
 chen. Bei Vorliegen aller Voraussetzungen be- 
 ginnt die Beitragsbefreiung mit dem auf den  
 Eintritt der Arbeitslosigkeit folgenden Kalen- 
 dermonat, frühestens jedoch mit Eingang der  
 schriftlichen Anzeige der Arbeitslosigkeit bei  
 der Ammerländer Versicherung. Der Beginn  
 der Beitragsbefreiung wird schriftlich bestätigt.  
 Bis dahin sind die Versicherungsbeiträge be- 
 dingungsgemäß zu entrichten; überzahlte Bei- 
 träge werden mit zu diesem Zeitpunkt offenen  
 Posten verrechnet. 
A1-6.20.6 Über das Ende der Arbeitslosigkeit muss der  
 Versicherungsnehmer die Ammerländer Ver- 
 sicherung unverzüglich schriftlich informieren.  
 Er ist verpflichtet, der Ammerländer Ver- 
 sicherung jederzeit auf Anforderung Nachweise  
 über die Fortdauer der Arbeitslosigkeit vorzu- 
 legen. Die Beitragsbefreiung tritt mit Ende des  
 Kalendermonates, in dem die Ammerländer  
 Versicherung die Nachweise angefordert hat,  
 außer Kraft, wenn der Ammerländer Versiche- 
 rung in einem solchen Fall die Fortdauer der  
 Arbeitslosigkeit nicht innerhalb von zwei Wo- 
 chen nachgewiesen wird.

A1-6.21 Bedingungsverbesserungen für die
 Zukunft
 Werden die dieser Privathaftpflichtversiche- 
 rung zugrunde liegenden Bedingungen aus- 
 schließlich zum Vorteil des Versicherungsneh- 
 mers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gel- 
 ten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wir- 
 kung auch für diesen Vertrag.

A1-6.22 Leistungsgarantie gegenüber
 GDV-Musterbedingungen
 Die Ammerländer Versicherung garantiert,  
 dass die dieser Privathaftpflichtversicherung  
 zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche- 
 rungsbedingungen für die Haftpflichtversiche- 
 rung ausschließlich zum Vorteil der Versiche- 
 rungsnehmer von den durch den Gesamtver- 
 band der Versicherungswirtschaft (GDV) emp- 
 fohlenen Bedingungen abweichen.

A1-6.23 Mindeststandards Arbeitskreis
 Beratungsprozesse
 Die Ammerländer Versicherung bestätigt, dass  
 die Mindeststandards des Arbeitskreises Bera- 
 tungsprozesse erfüllt werden.

A1-6.24 Versehentliche Obliegenheitsverletzung
 In Erweiterung von B3-2 bleibt der Versiche- 
 rungsschutz bei versehentlicher Obliegenheits- 
 verletzung in vollem Umfang bestehen, wenn  
 die Erfüllung der Obliegenheit bei Erkennen un- 
 verzüglich nachgeholt wurde.

A1-6.25 Neuwertentschädigung
 Die Ammerländer Versicherung leistet auf  
 schriftlichen Wunsch des Versicherungs- 
 nehmers für Sachschäden Schadenersatz zum  
 Neuwert. Die Höchstentschädigung ist auf  
 2.500,- EURO je Versicherungsfall und Ver- 
 sicherungsjahr begrenzt. Der beschädigte /  

 zerstörte Gegenstand darf zum Zeitpunkt der  
 Beschädigung / Zerstörung nicht älter als  
 12 Monate ab (Erst)-Kaufdatum sein. Der  
 Nachweis des Kaufdatums obliegt dem Ver- 
 sicherungsnehmer. Kann das Kaufdatum nicht  
 nachgewiesen werden, besteht lediglich An- 
 spruch auf Zeitwertentschädigung. Ausge- 
 schlossen bleiben Schäden an elektrischen  
 bzw. elektronischen Geräten aller Art.

A1-6.26 Sachschäden mitversicherter Personen  
 untereinander
 Abweichend von A1-7.3 besteht Versiche- 
 rungsschutz auch für Sachschäden von mit- 
 versicherten Personen untereinander. Die  
 Höchstentschädigung ist auf 2.500,- EURO je  
 Versicherungsfall und Versicherungsjahr be- 
 grenzt. Es muss eine Anschaffungsrechnung  
 mit Vor- und Zunamen des Geschädigten vor- 
 gelegt werden. Kann eine entsprechende  
 Rechnung nicht vorgelegt werden, besteht kein  
 Versicherungsschutz.
 Ausgeschlossen bleiben Schäden an:
 –  elektrischen bzw. elektronischen Geräten 
  aller Art;
 –  Brillen und sonstigen optischen Gläsern;
 –  Kraft-, Wasser- und Luftfahrzeugen.
 Es besteht keine Wahlmöglichkeit auf Entschä- 
 digung zum Neuwert, zusätzlich ist die Ent- 
 schädigung auf ein versichertes Schadenereig- 
 nis innerhalb von 3 Jahren begrenzt.

A1-6.27 Summen- und
 Konditionsdifferenzdeckung
A1-6.27.1 Die Ammerländer Versicherung ergänzt die für  
 den Versicherungsnehmer anderweitig beste- 
 hende Privathaftpflichtversicherung (Vorver- 
 sicherung) im nachstehend beschriebenen  
 Umfang (sogenannte Konditions- und Sum- 
 mendifferenzdeckung): 
A1-6.27.2 Voraussetzungen
 Die Konditions- und Summendifferenzdeckung  
 ist unter folgenden Voraussetzungen möglich: 
 a)  der Antrag zur Privathaftpflichtversicherung  
  wird von uns angenommen und vom Ver-
  sicherungsnehmer nicht widerrufen und
 b) zum Zeitpunkt der Antragstellung besteht  
  für den Versicherungsnehmer bei einem an- 
  deren Versicherungsunternehmen (Vorver- 
  sicherer) ein Privathaftpflichtversicherungs- 
  vertrag (Vorvertrag) und
 c)  der Ablauf des Vorvertrages entspricht dem  
  Beginn unseres Vertrages.
A1-6.27.3 Leistungsumfang und Verhalten im Schadenfall
 Die Ammerländer Versicherung leistet für sol- 
 che Schadenereignisse, die in dem bei uns  
 beantragten Tarif bedingungsgemäß versichert,  
 jedoch in dem Vorvertrag bedingungsgemäß  
 nicht oder nicht im vollen Umfang versichert  
 sind. Dabei wird die Höhe der Entschädigungs- 
 leistung als Differenz aus dem Betrag des  
 Schadensersatzanspruches und der geleiste- 
 ten Entschädigungszahlung des Vorversiche- 
 rers ermittelt (Subsidiärdeckung). Die im Vor- 
 vertrag vereinbarten Selbstbeteiligungen blei- 
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 ben bestehen und werden durch uns nicht er- 
 stattet.
 Maßgeblich für die vertraglich vereinbarten  
 Leistungen aus der Vorversicherung ist der  
 Versicherungsumfang des Vorvertrages, zum  
 Zeitpunkt der Antragstellung zur Privathaft- 
 pflichtversicherung bei uns. Nachträglich vor- 
 genommene Änderungen der Vorversicherung,  
 die den Versicherungsumfang der Konditions-  
 und Summendifferenzdeckung für uns erwei- 
 tern, werden nicht berücksichtigt.
 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet einen  
 Schadenfall zunächst dem Vorversicherer an- 
 zuzeigen und dort die Ansprüche geltend zu  
 machen. Die Mitteilung des Vorversicherers,  
 dass ein gemeldeter Schadenfall dort nicht  
 oder nicht in vollem Umfang versichert ist,  
 muss der Ammerländer Versicherung unver- 
 züglich, spätestens innerhalb von 14 Kalender- 
 tagen, nach Mitteilung des Vorversicherers an  
 den Versicherungsnehmer, in Textform vorle- 
 gen.
 Die übrigen in den Versicherungsbedingungen  
 des Vorversicherers genannten Obliegenhei- 
 ten, die vom Versicherungsnehmer bzw. den  
 versicherten Personen zu beachten sind, blei- 
 ben unverändert bestehen. Insbesondere hat  
 der Versicherungsnehmer nach Aufforderung  
 durch den Vorversicherer die erforderlichen  
 Auskünfte zur Feststellung der Entschädi- 
 gungspflicht zu erteilen, sowie die zur Feststel- 
 lung der Leistungshöhe notwendigen Unterla- 
 gen des Vorversicherers bei uns einzureichen.
A1.6.27.4 Beginn und Dauer der Konditions-
 und Summendifferenzdeckung 
 Die Konditions- und Summendifferenzdeckung  
 beginnt am Tag der Ausfertigung des Versiche- 
 rungsscheins durch uns. Sie endet zum Ab- 
 lauftermin des Vorvertrages, spätestens jedoch  
 12 Monate nach Antragstellung. Eine Beendi- 
 gung der Vorversicherung vor dem Ablaufter- 
 min ist uns unverzüglich, spätestens innerhalb  
 von 14 Kalendertagen, in Textform anzuzeigen.
A1.6.27.5 Einschränkungen oder Ausschlüsse zur Kondi- 
 tions- und Summendifferenzdeckung 
 Versicherungsschutz in Rahmen der Konditi- 
 ons- und Summendifferenzdeckung besteht  
 nicht,
 a)  für Schadenereignisse, welche bereits vor  
  Antragstellung zur Privathaftpflichtver-
  sicherung eingetreten sind, 
 b)  für Streitigkeiten aus Ihrem Vorvertrag mit  
  Ihrem Vorversicherer,
 c)  wenn Ihr Vorversicherer wegen Verzuges in  
  der Beitragszahlung, Verletzung einer Oblie- 
  genheit, einer arglistigen Täuschung oder  
  eines Vergleiches von seiner Leistungspflicht  
  ganz oder teilweise befreit ist.

A1-6.28 Best-Leistungsgarantie
A1-6.28.1 Sofern zum Zeitpunkt des Schadensereignis- 
 ses ein in Deutschland zum Betrieb zugelas- 
 sener Versicherer eine allgemein zugängliche  
 Privathaftpflichtversicherung mit
 –  weitergehendem Leistungsumfang,

 –  höheren Entschädigungsgrenzen (Sublimits)  
  oder
 –  geringeren Selbstbeteiligungen
 als die Ammerländer Versicherung anbietet,  
 wird die Ammerländer Versicherung im Scha- 
 densfall
 a)  den Versicherungsschutz um solche Leis- 
  tungen erweitern,
 b)  Entschädigungsgrenzen (Sublimits) bis zur  
  Höhe der Entschädigungsgrenzen des an- 
  derweitigen Versicherers, jedoch maximal  
  bis zu der diesem Vertrag zugrunde liegen- 
  den generellen Versicherungssumme, er- 
  weitern,
 c)  Selbstbeteiligungen, sofern es sich nicht um  
  eine generelle zum Vertrag vereinbarte  
  Selbstbeteiligung handelt, auf die Höhe sol- 
  cher eines anderweitigen Vertrages reduzie- 
  ren.
 Dies gilt nicht für beitragspflichtige Leistungser- 
 weiterungen des anderen Versicherers sowie  
 andere Tarife der Ammerländer Versicherung
A1-6.28.2 Voraussetzung ist, dass der Versicherungsneh- 
 mer die weitergehenden Leistungen, höheren  
 Entschädigungsgrenzen oder geringeren  
 Selbstbeteiligungen in Form von Versiche- 
 rungsbedingungen, Klauseln oder Risikobe- 
 schreibungen schriftlich nachweist.  
A1-6.28.3 Von der Erweiterung des Versicherungsschut- 
 zes ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche
 a)  aus im Ausland vorkommenden Schadens- 
  ereignissen;
 b)  wegen der Befriedigung von Ansprüchen  
  über die gesetzliche Haftpflicht hinaus;
 c)  aufgrund beruflicher und gewerblicher Risi- 
  ken;
 d)  wegen Vorsatz;
 e)  wegen vertraglicher Haftung;
 f)  wegen Eigenschäden (auch Forderungsaus- 
  fall);
 g) aufgrund des Haltens und des Gebrauchs 
   von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft-  
  oder Wasserfahrzeugen;
 h)  wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthal- 
  tige Substanzen oder Erzeugnisse zurück- 
  zuführen sind;
 i)  wegen Assistance- und sonstige versiche- 
  rungsfremde Dienstleistungen;
 j)  aus oder infolge von Geothermiebohrungen;
 k)  aus Schäden, die durch Krankheitsübertra- 
  gungen auf Mensch und Tier herbeigeführt  
  wurden;
 l)  für Risiken, für die der Versicherer eine ge- 
  sonderte Zulassung benötigt (z. B. Rechts- 
  schutz, Kfz, Luftfahrzeuge).
 Der mitversicherte Personenkreis gemäß A1-2  
 kann durch die Leistungsgarantie nicht erwei- 
 tert werden.
A1-6.28.4 Sowohl der Versicherungsnehmer als auch die  
 Ammerländer Versicherung können diese Klau- 
 sel jederzeit in Textform kündigen. Die Kündi- 
 gung wird einen Monat nach Zugang wirksam.  
 Kündigt der Versicherer, so kann der Ver- 
 sicherungsnehmer den gesamten Vertrag in- 
 nerhalb eines Monats nach Zugang der Erklä- 
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 rung des Versicherers zum selben Zeitpunkt  
 kündigen.

A1-6.29 Besitzstandsgarantie
A1-6.29.1  Sollte sich im Schadensfall herausstellen, dass  
 die versicherte Person durch die Vertragsbe- 
 dingungen zur Privathaftpflichtversicherung 
 des Vorvertrages beim vorherigen Versicherer 
 in Bezug auf den Versicherungsumfang besser- 
 gestellt gewesen wäre, wird die Ammerländer  
 Versicherung VVaG nach den Vertragsbedin- 
 gungen des letzten Vertragsstandes des direk- 
 ten Vorvertrags regulieren. 
A1-6.29.2 Der Versicherungsnehmer hat in diesem Fall die  
 Bedingungen des Vorversicherers zur Verfü- 
 gung zu stellen.
A1-6.29.3 Die Besitzstandsgarantie gilt nur soweit, dass
 a) ununterbrochen Versicherungsschutz be- 
  stand;
 b) die Vorversicherung bei Antragsstellung an 
  gegeben wurde;
 c) die bei der Ammerländer Versicherung VVaG  
  versicherte Versicherungssumme die  
  Höchstersatzleistung darstellt;
 d) beitragspflichtige Einschlüsse beim Vorver- 
  trag unberücksichtigt bleiben.
A1-6.29.4 Darüber hinaus gilt die Besitzstandsgarantie  
 nicht für Schäden im Zusammenhang mit
 a) im Ausland vorkommenden Schadensereig- 
  nissen;
 b) berufliche und gewerbliche Risiken;
 c) Vorsatz;
 d) vertraglicher Haftung;
 e) Haftpflichtansprüchen aus Risiken, die der  
  Versicherungs- oder Deckungsvorsorge- 
  pflicht unterliegen;
 f) Assistance-Dienstleistungen;
 g) Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit und / 
  oder Arbeitsunfähigkeit;
 h) Risiken, für die der Versicherer eine geson- 
  derte Zulassung benötigt (z. B. Rechts- 
  schutz, Kfz, Luftfahrzeuge).

A1-6.30 Versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge
A1-6.30.1 Abweichend von A1-7.13 ist die gesetzliche  
 Haftpflicht als privater Eigentümer, Besitzer,  
 Halter, Führer eines Kraftfahrzeuges oder  
 Anhängers wegen Schäden, die Dritten beim  
 Be- oder Entladen eines Pkw oder Anhängers  
 zugefügt werden, versichert. Gleiches gilt für  
 manuelle Reinigungs- und Pflegearbeiten so- 
 wie Schäden, die ein Kraftfahrzeuginsasse  
 gegenüber Dritten durch das Öffnen einer  
 Kraftfahrzeugtür verursacht. Schäden am  
 selbst gebrauchten Kfz oder Anhänger bleiben 
 ausgeschlossen. Sofern der Versicherungs- 
 nehmer den Schaden durch die zuständige  
 Kfz-Haftpflichtversicherung regulieren lässt,  
 besteht kein Versicherungsschutz über diesen  
 Vertrag. Die Höchstersatzleistung je Versiche- 
 rungsfall beträgt 10.000,- EURO.
A1-6.30.2 Versichert ist abweichend von A1-7.13 und A1- 
 6.10. die gesetzliche Haftpflicht des Versiche- 
 rungsnehmers wegen Schäden, die an einem  
 fremden, unentgeltlich überlassenen Kraftfahr- 

 zeug durch versehentliche Betankung mit für  
 das Fahrzeug nicht geeignetem Kraftstoff ent- 
 stehen. Es besteht kein Versicherungsschutz 
 für Fahrzeuge, die dem Versicherungsnehmer 
 oder einer mitversicherten Person zum dauer- 
 haften oder regelmäßigen Gebrauch überlas- 
 sen wurden. Die Höchstersatzleistung des Ver- 
 sicherers für Betankungsschäden ist auf  
 2.000,- EURO je Versicherungsfall und Ver- 
 sicherungsjahr begrenzt. Es erfolgt eine An- 
 rechnung auf die Pauschal-Versicherungssum- 
 me je Versicherungsfall sowie auf die Jahres- 
 höchstersatzleistung. 
A1-6.30.3 Ausgleich einer Rückstufung im Schadenfrei- 
 heitsrabatt (SFR) sowie der Vollkasko-Selbst- 
 beteiligung an geliehenen Fahrzeugen
 Versichert ist, wenn eine versicherte Person  
 beim erlaubten Gebrauch eines Kraftfahr- 
 zeuges (PKW, Kraftrad), welches von einem  
 Dritten unentgeltlich und gelegenheitshalber  
 überlassen wird, einen Haftpflichtschaden  
 verursacht. Erstattet wird der durch die Rück- 
 stufung des Schadenfreiheitsrabattes in der  
 Kfz-Haftpflichtversicherung entstehende Ver- 
 mögensschaden. Die Entschädigung ist auf die  
 Mehrprämie der ersten fünf Jahre begrenzt, wie  
 sie sich aus den für die betreffende Kfz-Haft- 
 pflichtversicherung gültigen Tarifbestimmungen  
 ergibt und wird mit einer einmaligen Zahlung   
 abgegolten. Mehr als die vom Kfz-Haftpflicht- 
 versicherer erbrachte Entschädigungsleistung  
 wird jedoch nicht ersetzt. Voraussetzung für die  
 Entschädigung ist ein Regulierungsnachweis  
 des Kfz-Haftpflichtversicherers, welchem die  
 Rückstufung des Schadenfreiheitsrabattes in  
 der Kfz-Haftpflichtversicherung entnommen 
 werden kann. 
 Erstattet wird zusätzlich die Selbstbeteiligung  
 der Kfz-Vollkaskoversicherung bis maximal  
 2.000,- EURO je Versicherungsfall. 
 Es besteht kein Versicherungsschutz für Fahr- 
 zeuge,
 a) die dem Versicherten zum dauerhaften oder 
 regelmäßigen Gebrauch oder durch den Ar- 
 beitgeber überlassen wurden;
 b) die außerhalb der Bundesrepublik Deutsch- 
 land zugelassen und versichert sind.

A1-6.31 Führen fremder versicherungspflichtiger  
 Kraftfahrzeuge im Ausland
 (Mallorca-Deckung)
A1-6.31.1 Versichert ist – abweichend von A1-7.13. – die  
 gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh- 
 mers als Führer eines fremden versicherungs- 
 pflichtigen Kraftfahrzeugs wegen Schäden, die  
 auf einer Reise im europäischen Ausland (ein- 
 schließlich den Kanarischen Inseln, den Azoren  
 und Madeira) eintreten, soweit nicht oder nicht  
 ausreichend aus einer für das Fahrzeug abge- 
 schlossenen Haftpflichtversicherung Deckung  
 besteht. 
 Als Kraftfahrzeuge gelten:              
 Personenkraftwagen, Krafträder, Wohnmobile  
 bis 4 t zulässigem Gesamtgewicht soweit sie 
 nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförde- 
 rung von nicht mehr als 9 Personen (einschließ- 
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 lich Führer) bestimmt sind. 
 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch  
 auf die gesetzliche Haftpflicht aus dem Mitfüh- 
 ren von Wohnwagen-, Gepäck oder Bootsan- 
 hängern.
A1-6.31.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten  
 Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer  
 ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen  
 des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf.  
 Die versicherte Person ist verpflichtet, dafür zu  
 sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem  
 unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
A1-6.31.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug  
 auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit  
 der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Die  
 versicherte Person ist verpflichtet, dafür zu sor- 
 gen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer  
 benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahr- 
 erlaubnis hat.
A1-6.31.4 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden,  
 wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke  
 oder andere berauschende Mittel nicht in der  
 Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Die  
 versicherte Person ist verpflichtet, dafür Sorge  
 zu tragen, dass das Fahrzeug nicht von einem  
 Fahrer benutzt wird, der durch alkoholische  
 Getränke oder andere berauschende Mittel  
 nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu  
 führen.
A1-6.31.5 Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz  
 aus einem bestehenden Kfz-Haftpflichtver- 
 sicherungsvertrag, so gilt der Versicherungs- 
 schutz dieser Privathaftpflichtversicherung im  
 Anschluss an die bestehende Kfz-Haftpflicht- 
 versicherung. 
A1-6.31.6 Als nicht versichert gelten Schäden an dem  
 von der versicherten Person gefahrenem Fahr- 
 zeug selbst.

A1-6.32  Persönlichkeits – und Namensrechts-
 verletzungen
 Versichert sind Haftpflichtansprüche wegen  
 Schäden aus Persönlichkeits- oder Namens- 
 rechtsverletzungen.

A1-7 Allgemeine Ausschlüsse 
 Falls im Versicherungsschein oder seinen  
 Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes  
 bestimmt ist, sind vom Versicherungsschutz  
 ausgeschlossen: 

A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche  
 aller Personen, die den Schaden vorsätzlich  
 herbeigeführt haben. 
 A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder
 Schädlichkeit von Erzeugnisen, Arbeiten
 oder sonstigen Leistungen 
 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche  
 aller Personen, die den Schaden dadurch ver- 
 ursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren  
 Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
 −  Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

 −  Arbeiten oder sonstige Leistungen 
  erbracht haben. 
 A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche 
 a)  des Versicherungsnehmers selbst oder der  
  in A1-7.4 benannten Personen gegen die  
  mitversicherten Personen,
 b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern  
  desselben Versicherungsvertrags,
 c)  zwischen mehreren mitversicherten Perso- 
  nen desselben Versicherungsvertrags. 
 Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf  
 Ansprüche von Angehörigen der vorgenannten  
 Personen, die mit diesen in häuslicher Ge- 
 meinschaft leben.

 
A1-7.4 Schadenfälle von Angehörigen des
 Versicherungsnehmers und von
 wirtschaftlich verbundenen Personen 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den  
 Versicherungsnehmer 
 a) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die  
  mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben 
  oder die zu den im Versicherungsvertrag  
  mitversicherten Personen gehören; 
  als Angehörige gelten 
  –  Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des  
    Lebenspartnerschaftsgesetzes oder ver- 
    gleichbare Partnerschaften nach dem  
    Recht anderer Staaten, 
  –  Eltern und Kinder, 
  –  Adoptiveltern und -kinder, 
  –  Schwiegereltern und -kinder, 
  –  Stiefeltern und -kinder, 
  –  Großeltern und Enkel, 
  –  Geschwister sowie 
  –  Pflegeeltern und -kinder (Personen, die  
    durch ein familienähnliches, auf längere 
     Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern  
    und Kinder miteinander verbunden sind). 
 b) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Be- 
  treuern, wenn der Versicherungsnehmer  
  eine geschäftsunfähige, beschränkt ge- 
  schäftsfähige oder betreute Person ist; 
 c)  von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn  
  der Versicherungsnehmer eine juristische  
  Person des privaten oder öffentlichen  
  Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein  
  ist; 
 d)  von seinen unbeschränkt persönlich haften- 
  den Gesellschaftern, wenn der Versiche- 
  rungsnehmer eine Offene Handelsgesell- 
  schaft, Kommanditgesellschaft oder Gesell- 
  schaft bürgerlichen Rechts ist; 
 e) von seinen Partnern, wenn der Versiche- 
  rungsnehmer eine eingetragene Partner- 
  schaftsgesellschaft ist; 
 f)  von seinen Liquidatoren, Zwangs- und In- 
  solvenzverwaltern. 
 Die Ausschlüsse unter (a) bis (f) gelten auch für  
 Ansprüche von Angehörigen der dort genann- 
 ten Personen, die mit diesen in häuslicher Ge- 
 meinschaft leben.
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A1-7.5 Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigen- 
 macht, besonderer Verwahrungsvertrag 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä- 
 den an fremden Sachen und allen sich daraus  
 ergebenden Vermögensschäden, wenn der  
 Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtig- 
 ter oder Beauftragter des Versicherungsneh- 
 mers diese Sachen geleast, gepachtet, ge- 
 liehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat  
 oder sie Gegenstand eines besonderen Ver- 
 wahrungsvertrags sind. 

A1-7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten  
 Sachen, Arbeiten und sonstigen Leistungen 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä- 
 den an vom Versicherungsnehmer hergestell- 
 ten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder  
 sonstigen Leistungen infolge einer in der Her- 
 stellung, Lieferung oder Leistung liegenden  
 Ursache und alle sich daraus ergebenden Ver- 
 mögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn  
 die Schadenursache in einem mangelhaften 
 Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften  
 Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder 
 Vernichtung der Sache oder Leistung führt. 
 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwen- 
 dung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rech- 
 nung des Versicherungsnehmers die Herstel- 
 lung oder Lieferung der Sachen oder die Arbei- 
 ten oder sonstigen Leistungen übernommen  
 haben. 

A1-7.7 Asbest
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä- 
 den, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen  
 oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

A1-7.8 Gentechnik 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä- 
 den, die zurückzuführen sind auf 
 a)  gentechnische Arbeiten, 
 b)  gentechnisch veränderte Organismen 
  (GVO), 
 c)  Erzeugnisse, die 
  –  Bestandteile aus GVO enthalten, 
  –  aus GVO oder mit Hilfe von GVO herge- 
    stellt wurden.
  
A1-7.9 Anfeindung, Schikane, Belästigung
 und sonstige Diskriminierung 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä- 
 den aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, 
 Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskrimi- 
 nierungen. 

A1-7.10 Übertragung von Krankheiten 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
 a)  Personenschäden, die aus der Übertragung  
  einer Krankheit des Versicherungsnehmers  
  resultieren, 
 b)  Sachschäden, die durch Krankheit der dem  
  Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm  
  gehaltenen oder veräußerten Tiere entstan- 
  den sind. 
 In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz,  
 wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass  

 er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge- 
 handelt hat.
 
A1-7.11 Senkungen, Erdrutschungen,
 Überschwemmungen 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sach- 
 schäden und alle sich daraus ergebenden Ver- 
 mögensschäden, welche entstehen durch 
 a) Senkungen von Grundstücken oder Erd- 
  rutschungen, 
 b) Überschwemmungen stehender oder 
  fließender Gewässer.

A1-7.12 Strahlen 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä- 
 den, die in unmittelbarem oder mittelbarem  
 Zusammenhang mit energiereichen ionisieren- 
 den Strahlen stehen (z. B. Strahlen von radio- 
 aktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

A1-7.13 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den  
 Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines 
 Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeug-Anhängers  
 wegen Schäden, die durch den Gebrauch des  
 Fahrzeuges verursacht werden. 
 Zum Gebrauch gehört z. B auch
 − Ein- und Aussteigen;
 − Be- und Entladen;
 − Betanken und Aufladen;
 − Reparatur, Wartung und Reinigung;
 − Einsatz des Fahrzeugs oder seiner Einrich- 
  tungen als Arbeitsmaschine.
 A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.14 Ungewöhnliche und gefährliche
 Beschäftigung 
 Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche  
 aller Personen wegen Schäden durch eine un- 
 gewöhnliche und gefährliche Beschäftigung. 
 A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.15 Verantwortliche Betätigung in
 Vereinigungen aller Art 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schä- 
 den aus einer verantwortlichen Betätigung in  
 Vereinigungen aller Art.

A1-8 Veränderungen des versicherten Risikos  
 (Erhöhungen und Erweiterungen) 
 Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht  
 des Versicherungsnehmers 
A1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des ver- 
 sicherten Risikos. 
 Dies gilt nicht 
 –  für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch 
  von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft-  
  oder Wasserfahrzeugen sowie 
 –  für sonstige Risiken, die der Versicherungs-  
  oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen. 
A1-8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos  
 durch Änderung bestehender oder Erlass neu- 
 er Rechtsvorschriften. In diesen Fällen ist der  
 Versicherer berechtigt, das Versicherungsver- 
 hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem  
 Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht er- 
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 lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats  
 von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in wel- 
 chem der Versicherer von der Erhöhung Kennt- 
 nis erlangt hat.

A1-9 Neu hinzukommende Risiken
 (Vorsorgeversicherung)
A1-9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die  
 gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh- 
 mers aus Risiken, die nach Abschluss des Ver- 
 sicherungsvertrags neu entstehen, sofort ver- 
 sichert. 
 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach  
 Aufforderung des Versicherers jedes neue Ri- 
 siko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die  
 Aufforderung kann auch mit der Beitragsrech- 
 nung erfolgen. Unterlässt der Versicherungs- 
 nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der  
 Versicherungsschutz für das neue Risiko rück- 
 wirkend ab dessen Entstehung. 
 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue  
 Risiko angezeigt wurde, so hat der Versiche- 
 rungsnehmer zu beweisen, dass das neue Ri- 
 siko erst nach Abschluss der Versicherung und  
 zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu  
 dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen  
 war.
 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risi- 
 ko einen angemessenen Beitrag zu verlangen.  
 Kommt eine Einigung über die Höhe des Bei- 
 trags innerhalb einer Frist von einem Monat  
 nach Eingang der Anzeige nicht zustande, ent- 
 fällt der Versicherungsschutz für das neue Risi- 
 ko rückwirkend ab dessen Entstehung.

A1-10 Fortsetzung der Privathaftpflicht-
 versicherung nach dem Tod des
 Versicherungsnehmers 
 Nach dem Tod des Versicherungsnehmers  
 besteht der bedingungsgemäße Versiche- 
 rungsschutz bis zum nächsten Beitragsfällig- 
 keitstermin fort. Das gilt 
 –  für den mitversicherten Ehegatten und ein- 
  getragenen Lebenspartner des Versiche- 
  rungsnehmers und / oder 
 –  unverheiratete und nicht in einer eingetra- 
  genen Lebenspartnerschaft lebende Kinder  
  des Versicherungsnehmers. 
 Wird die nächste Beitragsrechnung durch den 
 überlebenden Ehegatten oder eingetragenen  
 Lebenspartner beglichen, so wird dieser Ver- 
 sicherungsnehmer.

Abschnitt A2 Besondere Umweltrisiken
Der Versicherungsschutz für Gewässerschäden – abwei- 
chend von A1-6.4 – und für Schäden nach dem Umwelt-
schadensgesetz (USchadG) besteht im Umfang von Ab-
schnitt A1 und den folgenden Bedingungen. 
Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des 
Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Umweltein-
wirkungen (Allgemeines Umweltrisiko) siehe A1-6.4.

A2-1 Gewässerschäden
A2-1.1 Umfang des Versicherungsschutzes
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des  
 Versicherungsnehmers für unmittelbare oder  

 mittelbare Folgen einer nachteiligen Verän- 
 derung der Wasserbeschaffenheit eines Ge- 
 wässers einschließlich des Grundwassers (Ge- 
 wässerschäden). Hierbei werden Vermögens- 
 schäden wie Sachschäden behandelt.
 Sofern diese Gewässerschäden aus der Lage- 
 rung von gewässerschädlichen Stoffen aus  
 Anlagen, deren Betreiber der Versicherungs- 
 nehmer ist, resultieren, besteht Versicherungs- 
 schutz ausschließlich für Anlagen bis 100 l/kg  
 Inhalt (Kleingebinde) soweit das Gesamtfas- 
 sungsvermögen der vorhandenen Behälter  
 1.000 l/kg nicht übersteigt.
 Wenn mit den Anlagen die o. g. Beschränkun- 
 gen überschritten werden, entfällt dieser Ver- 
 sicherungsschutz. Es gelten dann die Bestim- 
 mungen über die Vorsorgeversicherung (A1-9).
A2-1.2 Rettungskosten 
 Der Versicherer übernimmt 
 –  Aufwendungen, auch erfolglose, die der  
  Versicherungsnehmer im Versicherungsfall  
  zur Abwendung oder Minderung des Scha- 
  dens für geboten halten durfte (Rettungs- 
  kosten), sowie 
 –  außergerichtliche Gutachterkosten. 
 Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und  
 Gutachterkosten zusammen mit der Entschä- 
 digungsleistung die Versicherungssumme für  
 Sachschäden nicht übersteigen. 
 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete  
 Rettungs- und außergerichtliche Gutachter- 
 kosten werden auch insoweit von ihm über- 
 nommen, als sie zusammen mit der Entschädi- 
 gung die Versicherungssumme für Sach- 
 schäden übersteigen. Eine Billigung des Ver- 
 sicherers von Maßnahmen des Versicherungs- 
 nehmers oder Dritter zur Abwendung oder  
 Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung  
 des Versicherers.
A2-1.3 Ausschlüsse
 a)  Ausgeschlossen sind Versicherungsansprü- 
  che aller Personen, die den Schaden durch  
  vorsätzliches Abweichen von dem Gewäs- 
  serschutz dienenden Gesetzen, Verordnun- 
  gen, an den Versicherungsnehmer gerichte- 
  ten behördlichen Anordnungen oder Verfü- 
  gungen herbeigeführt haben. 
  A1-2.3 findet keine Anwendung. 
 b) Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen  
  Schäden, die nachweislich 
  −  auf Kriegsereignissen, anderen feindseli- 
    gen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru- 
    hen, Generalstreik, illegalem Streik oder 
  −  unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen  
    oder Maßnahmen beruhen. 
 Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Ge- 
 walt, soweit sich elementare Naturkräfte aus- 
 gewirkt haben.
A2-1.4 Versichert ist ergänzend zu Abschnitt A2-1 die  
 gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh- 
 mers für unmittelbare oder mittelbare Folgen  
 (Personen-, Sach- und Vermögensschäden)  
 von Veränderungen der physikalischen, chemi- 
 schen oder biologischen Beschaffenheit eines  
 Gewässers einschließlich des Grundwassers  
 (Gewässerschäden)
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 a)  als Inhaber eines Heizöltanks für das selbst- 
  genutzte Risiko (Postanschrift) bis zu einem  
  Fassungsvermögen von 10.000 Liter;
 b)  als Inhaber einer privat genutzten Abwas- 
  sergrube für das selbstgenutzte Risiko  
  (Postanschrift) ausschließlich für häusliche  
  Abwässer ohne Einleitung in ein Gewässer.
 Versichert sind nur ordnungsgemäß installierte  
 und den jeweiligen Bestimmungen [z. B. Ver- 
 ordnung über Anlagen zum Umgang mit Was- 
 ser gefährdenden Stoffen (VAwS)] entspre- 
 chende Tanks. Danach müssen z. B. folgende  
 Schutzvorrichtungen vorhanden sein: Überfüll- 
 sicherung, doppelwandige Anlage, Leckanzei- 
 ge, Auffangwanne. Tanks, mit einer bisherigen  
 Nutzungsdauer von 20 oder mehr Jahren, sind  
 nur dann versichert, wenn bereits Versiche- 
 rungsschutz bei einem Vorversicherer bestand  
 und diese nachweislich im jährlichen Intervall,  
 gemäß den Herstellervorgaben gewartet wer- 
 den.
 Eventuell zusätzlich bestehende Versicherun- 
 gen gehen diesem Versicherungsschutz vor.
A2-1.5 Eigenschäden
 Ergänzend zu Abschnitt A2-1 sind Schäden  
 an unbeweglichen Sachen des Versicherungs- 
 nehmers eingeschlossen, die durch den be- 
 stimmungswidrigen Austritt von Heizöl entste- 
 hen. Dies gilt auch bei allmählichen Eindringen  
 von Heizöl in Sachen. Das Heizöl muss aus der  
 mitversicherten Anlage (Abschnitt A4 Ziff. 8.1)  
 ausgetreten sein. Schäden an der Anlage  
 selbst sind nicht versichert. Jegliche Wertver- 
 besserung an den unbeweglichen Sachen die  
 durch die Beseitigung der Schäden entstehen,  
 sind von der Entschädigung abzuziehen. Vor- 
 aussetzung für die Versicherung von Eigen- 
 schäden ist die Erfüllung der behördlichen  
 Vorschriften und die regelmäßige, fachgerech- 
 te Wartung der Anlage. Ausgeschlossen blei- 
 ben gewerblich genutzte Objekte, auch dann 
 wenn sie vermietet oder verpachtet werden. 
 Eventuell zusätzlich bestehende Versicherun- 
 gen gehen diesem Versicherungsschutz vor. 
 Alle darüber hinausgehenden Anlagen gelten  
 nur versichert, wenn sie im Versicherungs- 
 schein oder seinen Nachträgen aufgeführt und  
 mit einem Tarifbeitrag versehen sind.

A2-2 Sanierung von Umweltschäden gemäß  
 Umweltschadensgesetz (USchadG) 
 Ein Umweltschaden im Sinne des Umwelt- 
 schadensgesetzes (USchadG) ist eine 
 a)  Schädigung von geschützten Arten und na- 
  türlichen Lebensräumen, 
 b) Schädigung der Gewässer einschließlich  
  Grundwasser, 
 c)  Schädigung des Bodens. 
A2-2.1 Versichert sind – abweichend von A1-3.1 – 
 den Versicherungsnehmer betreffende öffent- 
 lich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur  
 Sanierung von Umweltschäden gemäß  
 USchadG, soweit während der Wirksamkeit  
 des Versicherungsvertrags 
 − die schadenverursachenden Emissionen  

  plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig  
  in die Umwelt gelangt sind oder 
 −  die sonstige Schadenverursachung plötz- 
  lich, unfallartig und bestimmungswidrig er- 
  folgt ist. 
 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schaden- 
 verursachung besteht Versicherungsschutz  
 für Umweltschäden durch Lagerung, Verwen- 
 dung oder anderen Umgang von oder mit Er- 
 zeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn  
 der Umweltschaden auf einen Konstruktions-,  
 Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Er- 
 zeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht  
 kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler  
 im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Er- 
 zeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft  
 und Technik nicht hätte erkannt werden kön- 
 nen (Entwicklungsrisiko). 
 Versichert sind darüber hinaus den Versiche- 
 rungsnehmer betreffende Pflichten oder An- 
 sprüche wegen Umweltschäden an eigenen, 
 gemieteten, geleasten, gepachteten oder ge- 
 liehenen Grundstücken, soweit diese Grund- 
 stücke vom Versicherungsschutz dieses Ver- 
 trags erfasst sind. 
A2-2.2 Ausland 
 Versichert sind im Umfang von A1-6.14 die  
 im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungs- 
 richtlinie (2004/35/EG) eintretenden Versiche- 
 rungsfälle. 
 Versichert sind insoweit auch die den Versiche- 
 rungsnehmer betreffende Pflichten oder An- 
 sprüche gemäß nationalen Umsetzungsge- 
 setzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern  
 diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang  
 der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 
A2-2.3 Ausschlüsse 
 a)  Ausgeschlossen sind Versicherungsansprü- 
  che aller Personen, die den Schaden da- 
  durch verursacht haben, dass sie bewusst  
  von Gesetzen, Verordnungen oder an den  
  Versicherungsnehmer gerichteten behörd- 
  lichen Anordnungen oder Verfügungen, die  
  dem Umweltschutz dienen, abweichen. 
  A1-2.3 findet keine Anwendung. 
 b)  Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprü- 
  che wegen Schäden 
  –  die durch unvermeidbare, notwendige  
    oder in Kauf genommene Einwirkungen  
    auf die Umwelt entstehen, 
  –  für die der Versicherungsnehmer aus  
    einem anderen Versicherungsvertrag 
    (z. B. Gewässerschadenhaftpflichtver- 
    sicherung) Versicherungsschutz hat oder  
    hätte erlangen können.

Abschnitt A3 Forderungsausfallrisiko 
A3-1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung
A3-1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass  
 der Versicherungsnehmer oder eine gemäß  
 A1-2 mitversicherte Person während der Wirk- 
 samkeit der Versicherung von einem Dritten  
 geschädigt wird (Versicherungsfall) unter fol- 
 genden Voraussetzungen: 
 –  Der wegen dieses Schadenereignisses in  
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  Anspruch genommene Dritte kann seiner  
  Schadensersatzverpflichtung ganz oder teil- 
  weise nicht nachkommen, weil die Zah- 
  lungs- oder Leistungsunfähigkeit des scha- 
  densersatzpflichtigen Dritten festgestellt  
  worden ist und 
 –  die Durchsetzung der Forderung gegen den  
  Dritten ist gescheitert. 
 Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen  
 Personen-, Sach- oder daraus resultierenden  
 Vermögensschaden zur Folge hat und für den  
 der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflicht- 
 bestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum  
 Schadensersatz verpflichtet ist (schädigender  
 Dritter). 
A3-1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungs- 
 pflichtig, in dem der schadensersatzpflichtige  
 Dritte Versicherungsschutz im Rahmen und  
 Umfang der in Abschnitt A1 geregelten Privat- 
 haftpflichtversicherung des Versicherungs- 
 nehmers hätte. Daher finden im Rahmen der  
 Forderungsausfalldeckung für die Person des  
 Schädigers auch die Risikobeschreibungen und  
 Ausschlüsse Anwendung, die für den Ver- 
 sicherungsnehmer gelten. So besteht insbe- 
 sondere kein Versicherungsschutz, wenn der 
 Schädiger den Schaden im Rahmen seiner be- 
 ruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verur- 
 sacht hat. 
 Mitversichert sind – abweichend von A1-6.9 –  
 gesetzliche Haftpflichtansprüche gegen Drit- 
 te aus der Eigenschaft des Schädigers als pri- 
 vater Halter eines Hundes oder Pferdes. Da- 
 rüber hinaus besteht Versicherungsschutz für  
 Schadenersatzansprüche, bei denen ein vor- 
 sätzliches Handeln des Schädigers (des Drit- 
 ten) zugrunde liegt.

A3-2 Leistungsvoraussetzungen 
 Der Versicherer ist gegenüber dem Versiche- 
 rungsnehmer oder einer gemäß A1-2 mitver- 
 sicherten Person leistungspflichtig, wenn 
A3-2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil  
 oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem 
 ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik  
 Deutschland oder einem anderen Mitglieds- 
 staat der Europäischen Union, der Schweiz,  
 Norwegens, Island und Liechtenstein fest- 
 gestellt worden ist. Anerkenntnis-, Versäumnis- 
 urteile und gerichtliche Vergleiche sowie ver- 
 gleichbare Titel der vorgenannten Länder bin- 
 den den Versicherer nur, soweit der Anspruch 
 auch ohne einen dieser Titel bestanden hätte;
A3-2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leis- 
 tungsunfähig ist. Dies ist der Fall, wenn der Ver- 
 sicherungsnehmer oder eine mitversicherte  
 Person nachweist, dass 
 − eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen  
  Befriedigung geführt hat, 
 − eine Zwangsvollstreckung aussichtslos er- 
  scheint, da der schadensersatzpflichtige  
  Dritte in den letzten drei Jahren die eides- 
  stattliche Versicherung über seine Vermö- 
  gensverhältnisse abgegeben hat oder 
 − ein gegen den schadensersatzpflichtigen  
  Dritten durchgeführtes Insolvenzverfahren  

  nicht zur vollen Befriedigung geführt hat 
  oder ein solches Verfahren mangels Masse  
  abgelehnt wurde, und
A3-2.3 an den Versicherer die Ansprüche gegen den  
 schadensersatzpflichtigen Dritten in Höhe der  
 Versicherungsleistung abgetreten werden und 
 die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder  
 Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versiche- 
 rungsnehmer hat an der Umschreibung des Ti- 
 tels auf den Versicherer mitzuwirken.

A3-3 Umfang der Forderungsausfalldeckung 
A3-3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der  
 titulierten Forderung. 
A3-3.2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers  
 ist bei jedem Versicherungsfall auf die im Ver- 
 sicherungsschein und seinen Nachträgen ver- 
 einbarten Versicherungssummen begrenzt.  
 Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche- 
 rungsschutz auf mehrere entschädigungs- 
 pflichtige Personen erstreckt. 
A3-3.3 Dem schadensersatzpflichtigen Dritten stehen  
 keine Rechte aus diesem Vertrag zu.

A3-4 Räumlicher Geltungsbereich 
 Versicherungsschutz besteht – abweichend  
 von A1-6.14 – für Schadenereignisse, die in ei- 
 nem Mitgliedsstaat der Europäischen Union,  
 der Schweiz, Norwegens, Island oder Liech- 
 tenstein eintreten.

A3-5 Besondere Ausschlüsse für das
 Forderungsausfallrisiko 
A3-5.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen  
 sind Ansprüche wegen Schäden an 
 a) Luft- und Wasserfahrzeugen; 
 b)  Immobilien; 
 c)  Sachen, die ganz oder teilweise einem Be- 
  trieb, Gewerbe, Beruf, Dienst oder Amt des  
  Versicherungsnehmers oder einer mitver- 
  sicherten Person zuzurechnen sind. 
A3-5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  
 a)  Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der  
  Rechtsverfolgung; 
 b) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen  
  oder vertraglichen Forderungsübergangs; 
 c)  Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass  
  berechtigte Einwendungen oder begründete  
  Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vor- 
  gebracht oder eingelegt wurden; 
 d)  Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz 
  –  ein anderer Versicherer Leistungen zu er- 
    bringen hat (z.B. der Schadensversiche- 
    rer des Versicherungsnehmers) oder 
  –  ein Sozialversicherungsträger oder So- 
    zialleistungsträger Leistungen zu erbrin- 
    gen hat, auch nicht, soweit es sich um  
    Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder  
    ähnliche von Dritten handelt.

A3-6 Erweiterte Forderungsausfalldeckung  
 (Opferschutz)
A3-6.1 Ergänzend zu A3-1.1 besteht auch dann Ver- 
 sicherungsschutz, wenn der Schadenersatz- 
 anspruch des Versicherungsnehmers aufgrund  
 eines Personenschadens nicht durchgesetzt  
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 werden kann, weil der Schädiger nicht bekannt  
 ist.
A3-6.2 Der Versicherer ist gegenüber dem Versiche- 
 rungsnehmer oder einer gemäß A1-2 ver- 
 sicherten Person nur dann leistungspflichtig,  
 wenn
 a)  der Schädiger eine vorsätzliche Straftat be- 
  gangen hat;
 b)  aufgrund dessen eine Strafanzeige vom Ver- 
  sicherungsnehmer oder der versicherten  
  (verletzten) Person gestellt wurde;
 c) das polizeiliche Ermittlungsverfahren einge- 
  stellt wurde und der schriftliche Einstellungs- 
  bescheid vorliegt;
 d)  der Versicherer Einblick in die polizeiliche Er- 
  mittlungsakte erhalten hat und;
 e)  der Schädiger unbekannt bleibt.
A3-6.3 Die Entschädigungsleistung des Versicherers  
 ist auf 50.000,- EURO je Versicherungsfall und  
 Versicherungsjahr begrenzt. Das gilt auch  
 dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf  
 mehrere entschädigungspflichtige Personen 
 erstreckt.
A3-6.4 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
 a)  psychische Folgeschäden,
 b)  Sachschäden.

Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

 
A(GB)-1 Abtretungsverbot 
 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner end- 
 gültigen Feststellung ohne Zustimmung des  
 Versicherers weder abgetreten noch verpfän- 
 det werden. Eine Abtretung an den geschädig- 
 ten Dritten ist zulässig.
A(GB)-2 Veränderungen des versicherten Risikos  
 und Auswirkung auf den Beitrag
 (Beitragsregulierung) 
A(GB)-2.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforde- 
 rung mitzuteilen, ob und welche Änderungen  
 des versicherten Risikos gegenüber den frü- 
 heren Angaben eingetreten sind. Diese Auf- 
 forderung kann auch durch einen Hinweis auf  
 der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben  
 sind innerhalb eines Monats nach Zugang der  
 Aufforderung zu machen und auf Wunsch des  
 Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen 
 Angaben zum Nachteil des Versicherers kann  
 dieser vom Versicherungsnehmer eine Ver- 
 tragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestell- 
 ten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt  
 nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist,  
 dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein  
 Verschulden trifft. 
A(GB)-2.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Ver- 
 sicherungsnehmers oder sonstiger Feststellun- 
 gen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der  
 Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung),  
 beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst  
 ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung  
 beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte  
 Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschrit- 
 ten werden. Alle entsprechend A(GB)-3.1 nach  
 dem Versicherungsabschluss eingetretenen  

 Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindest- 
 beitrags werden berücksichtigt. 
A(GB)-2.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die recht- 
 zeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den  
 Zeitraum, für den die Angaben zu machen wa- 
 ren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen  
 Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Bei- 
 trags verlangen. Werden die Angaben nach- 
 träglich gemacht, findet eine Beitragsregulie- 
 rung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu 
 viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet,  
 wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten  
 nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Bei- 
 trags erfolgten. 
A(GB)-2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch  
 Anwendung auf Versicherungen mit Beitrags- 
 vorauszahlung für mehrere Jahre.

A(GB)-3 Beitragsangleichung und Kündigungsrecht  
 nach Beitragsangleichung 
A(GB)-3.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der  
 Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach  
 Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet  
 werden, findet keine Beitragsangleichung statt.  
 Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von  
 der Art der Beitragsberechnung der Beitrags- 
 angleichung. 
A(GB)-3.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich  
 mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Bei- 
 träge, um welchen Prozentsatz sich im ver- 
 gangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der  
 Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allge- 
 meinen Haftpflichtversicherung zugelassenen  
 Versicherer gegenüber dem vorvergangenen  
 Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittel- 
 ten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedri- 
 gere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. 
 Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die  
 speziell durch den einzelnen Schadenfall veran- 
 lassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund  
 und Höhe der Versicherungsleistungen. 
 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Ka- 
 lenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr  
 geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die  
 Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemel- 
 deten Schadenfälle. 
A(GB)-3.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer be- 
 rechtigt, im Falle einer Verminderung verpflich- 
 tet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus  
 A(GB)-3.2 ergebenden Prozentsatz zu verän- 
 dern (Beitragsangleichung). Der veränderte  
 Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungs- 
 nehmer mit der nächsten Beitragsrechnung  
 bekanntgegeben.
 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlun- 
 gen des Versicherers in jedem der letzten fünf  
 Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz  
 als denjenigen erhöht, den der Treuhänder je- 
 weils für diese Jahre nach A(GB)-3.2 ermittelt  
 hat, so darf der Versicherer den Folgejahres- 
 beitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um  
 den sich der Durchschnitt seiner Schadenzah- 
 lungen nach seinen unternehmenseigenen  
 Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; die- 
 se Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten,  
 die sich nach dem vorstehenden Absatz erge- 
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 ben würde. 
A(GB)-3.4 Liegt die Veränderung nach A(GB)-3.2 oder  
 A(GB)-3.3 unter 5 Prozent entfällt eine Bei- 
 tragsangleichung. Diese Veränderung ist je- 
 doch in den folgenden Jahren zu berücksichti- 
 gen. 
A(GB)-3.5 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitrags- 
 angleichung gemäß A(GB)-3.3, ohne dass sich  
 der Umfang des Versicherungsschutzes än- 
 dert, kann der Versicherungsnehmer den Ver- 
 sicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach  
 Zugang der Mitteilung des Versicherers mit so- 
 fortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem 
 Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhö- 
 hung wirksam werden sollte. 
 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer  
 in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hin- 
 zuweisen. Die Mitteilung muss dem Versiche- 
 rungsnehmer spätestens einen Monat vor dem  
 Wirksamwerden der Beitragserhöhung zuge- 
 hen. 
 Eine Erhöhung der Versicherungssteuer be- 
 gründet kein Kündigungsrecht.

Abschnitt B1 Beginn des Versicherungsschutzes, 
Beitragszahlung
 
B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes 
 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im  
 Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.  
 Dies gilt vorbehaltlich der Regelungen über die  
 Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung  
 des Erst- oder Einmalbeitrags.
B1-2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode 
B1-2.1 Beitragszahlung 
 Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im  
 Voraus gezahlt, entweder durch laufende Zah- 
 lungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich,  
 jährlich oder als Einmalbeitrag.

B1-2.2 Versicherungsperiode 
 Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das  
 gilt auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer  
 länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Ver- 
 tragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die  
 Versicherungsperiode der Vertragsdauer.

B1-3 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags,  
 Folgen verspäteter Zahlung oder 
 Nichtzahlung 
B1-3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 
 Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüg- 
 lich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und  
 im Versicherungsschein angegebenen Ver- 
 sicherungsbeginns zu zahlen. Dies gilt unab- 
 hängig von dem Bestehen eines Widerruf- 
 rechts. 
 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versiche- 
 rungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste  
 oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Ver- 
 tragsschluss zu zahlen. 

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unver- 
 züglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimm- 
 ten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz  
 erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist. 
 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag  
 des Versicherungsnehmers oder getroffenen  
 Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige  
 Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang  
 des Versicherungsscheins zu zahlen.

B1-3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers
 bei Zahlungsverzug 
 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht  
 rechtzeitig nach B1-3.1 gezahlt, so kann der  
 Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange  
 der Versicherungsnehmer die Zahlung nicht  
 veranlasst hat. 
 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der  
 Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht  
 zu vertreten hat.

B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers 
 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten  
 oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig nach  
 B1-3.1 zahlt, so ist der Versicherer für einen vor  
 Zahlung des Beitrags eingetretenen Versiche- 
 rungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraus- 
 setzung ist, dass er den Versicherungsnehmer  
 durch gesonderte Mitteilung in Textform 
 (z. B. E-Mailoder Brief) oder durch einen auf-  
 fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
 diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Bei- 
 trags aufmerksam gemacht hat. 
 Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Ver- 
 sicherungsnehmer die Nichtzahlung zu vertre- 
 ten hat.

B1-4 Folgebeitrag 
B1-4.1 Fälligkeit 
 Ein Folgebeitrag wird entsprechend der verein- 
 barten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vier- 
 teljahres-, Halbjahres- oder Jahresbeginn oder  
 zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fällig.  
 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur  
 Fälligkeit veranlasst wird.

B1-4.2 Verzug und Schadensersatz 
 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt,  
 gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung  
 in Verzug. Dies gilt nur, wenn er die verspätete  
 Zahlung zu vertreten hat. 
 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung  
 eines Folgebeitrags in Verzug, ist der Versiche- 
 rer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver- 
 zug entstandenen Schadens zu verlangen.

B1-4.3 Mahnung 
 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt,  
 kann der Versicherer den Versicherungsneh- 
 mer auf dessen Kosten in Textform (z. B. E- 
 Mail oder Brief) zur Zahlung auffordern und 
 eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die 
 Zahlungsfrist muss von mindestens zwei Wo- 
 chen ab Zugang der Zahlungsaufforderung be- 
 tragen. 
 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Ver- 
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 sicherer je Vertrag die rückständigen Beträge  
 des Beitrags sowie der Zinsen und Kosten im  
 Einzelnen beziffert und auf die Rechtsfolgen  
 (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hin- 
 weist.

B1-4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung 
 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetz- 
 ten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und  
 ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des  
 Versicherungsfalls mit der Zahlung des Bei- 
 trags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug,  
 so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur  
 Leistung frei.

B1-4.5 Kündigung nach Mahnung 
 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung  
 der geschuldeten Beträge in Verzug, kann der  
 Versicherer nach Ablauf der in der Mahnung  
 gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Ein- 
 haltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger  
 Wirkung kündigen. 
 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der  
 Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Fristab- 
 lauf wird die Kündigung wirksam, wenn der  
 Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit  
 der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Ver- 
 sicherungsnehmer bei der Kündigung aus- 
 drücklich hinzuweisen.

B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung 
 Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zah- 
 lung innerhalb eines Monats nach der Kündi- 
 gung veranlasst wird. Wenn die Kündigung mit  
 der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird  
 sie unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb  
 eines Monats nach Fristablauf veranlasst wird. 
 Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1- 
 4.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.

B1-5 Lastschriftverfahren 
B1-5.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 
 Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschrift- 
 verfahren vereinbart worden, hat der Versiche- 
 rungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des  
 Beitrags für eine ausreichende Deckung des 
 Kontos zu sorgen. 
 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden  
 des Versicherungsnehmers vom Versicherer  
 nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch  
 dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich  
 nach einer in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) 
 abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver- 
 sicherers erfolgt.

B1-5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 
 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten,  
 dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wieder- 
 holtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen  
 werden können, ist der Versicherer berechtigt,  
 das SEPA-Lastschriftmandat in Textform (z. B. 
 E-Mail oder Brief) zu kündigen. 
 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf  
 hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer  
 verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und  
 zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 

 Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsge- 
 bühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug  
 können dem Versicherungsnehmer in Rech- 
 nung gestellt werden.

B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
B1-6.1 Allgemeiner Grundsatz 
 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht  
 dem Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags  
 zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der  
 Versicherungsschutz bestanden hat.

B1-6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei
 Widerruf, Rücktritt, Anfechtung
 und fehlendem versicherten Interesse 
B1-6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Ver- 
 tragserklärung innerhalb von 14 Tagen, hat der  
 Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang  
 der Widerrufserklärung entfallenden Teil der  
 Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass  
 der Versicherer in der Widerrufsbelehrung auf  
 das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Wi- 
 derrufs und den zu zahlenden Betrag hingewie- 
 sen und der Versicherungsnehmer zugestimmt  
 hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende  
 der Widerrufsfrist beginnt. 
 Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unter- 
 blieben, hat der Versicherer zusätzlich den für  
 das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag  
 zu erstatten. Dies gilt nicht, wenn der Versiche- 
 rungsnehmer Leistungen aus dem Versiche- 
 rungsvertrag in Anspruch genommen hat. 
B1-6.2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer  
 vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versiche- 
 rungsvertrag zurück, so steht ihm der Beitrag  
 bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu. 
 Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt  
 des Versicherers beendet, weil der einmalige  
 oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt  
 worden ist, so steht dem Versicherer eine an- 
 gemessene Geschäftsgebühr zu. 
B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfech- 
 tung des Versicherers wegen arglistiger Täu- 
 schung beendet, so steht dem Versicherer der  
 Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungserklä- 
 rung zu. 
B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Be- 
 ginn der Versicherung vollständig und dauer- 
 haft weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu,  
 den er hätte beanspruchen können, wenn die  
 Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt bean- 
 tragt worden wäre, zu dem der Versicherer 
 vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt  
 hat. 
B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung  
 des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte 
 Interesse bei Beginn der Versicherung nicht  
 besteht, oder wenn das Interesse bei einer Ver- 
 sicherung, die für ein künftiges Unternehmen  
 oder für ein anderes künftiges Interesse ge- 
 nommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer  
 kann jedoch eine angemessene Geschäftsge- 
 bühr verlangen.
 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht beste- 
 hendes Interesse in der Absicht versichert, sich  
 dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor- 
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 teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem  
 Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis  
 zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die  
 Nichtigkeit begründenden Umständen Kennt- 
 nis erlangt.

Abschnitt B2 Dauer und Ende des Vertrags /
Kündigung 

B2-1 Dauer und Ende des Vertrags 
B2-1.1 Vertragsdauer 
 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein  
 angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung 
 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem  
 Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein  
 Jahr. Er verlängert sich nicht, wenn einer der  
 Vertragsparteien spätestens drei Monate vor  
 dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit eine  
 Kündigung zugegangen ist.

B2-1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem  
 Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten Zeit- 
 punkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

B2-1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jah- 
 ren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag  
 zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes dar- 
 auf folgenden Jahres kündigen; die Kündigung  
 muss dem Versicherer spätestens drei Monate  
 vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegan- 
 gen sein.

B2-1.5 Wegfall des versicherten Interesses 
 Fällt ein versichertes Interesse nach dem Be- 
 ginn der Versicherung vollständig und dauer- 
 haft weg, endet der Vertrag bezüglich dieses  
 Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem der Ver- 
 sicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis  
 erlangt.

B2-2 Kündigung nach Versicherungsfall

B2-2.1 Kündigungsrecht 
  Der Versicherungsvertrag kann gekündigt wer- 
 den, wenn 
 − vom Versicherer eine Schadensersatzzah- 
  lung oder eine Zahlung von Sanierungskos- 
  ten von Umweltschäden geleistet wurde, 
 −  der Versicherer den Anspruch des Versiche- 
  rungsnehmers auf Freistellung zu Unrecht  
  abgelehnt hat, oder 
 −  dem Versicherungsnehmer eine Klage über  
  einen versicherten Anspruch gerichtlich zu- 
  gestellt wird. 
 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in  
 Textform (z. B. E-Mail oder Brief) spätestens 
 einen Monat nach der Zahlung, der Ableh- 
 ung oder der Zustellung der Klage zugegan- 
 gen sein.

B2-2.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 
 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine 
 Kündigung mit ihrem Zugang beim Versicherer  
 wirksam. Der Versicherungsnehmer kann je- 
 doch bestimmen, dass die Kündigung zu ei- 
 nem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch  
 zum Ende der laufenden Versicherungsperio- 
 de, wirksam wird.

B2-2.3 Kündigung durch Versicherer 
 Eine Kündigung des Versicherers wird einen  
 Monat nach ihrem Zugang beim Versiche- 
 rungsnehmer wirksam.

B2-3 Veräußerung und deren Rechtsfolgen 
B2-3.1 Übergang der Versicherung 
  Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Er- 
 werber an Stelle des Versicherungsnehmers  
 in die während der Dauer seines Eigentums  
 sich aus dem Versicherungsvertrag ergeben- 
 den Rechte und Pflichten ein. 
 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen auf- 
 grund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags  
 oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem  
 Dritten übernommen wird.

B2-3.2 Kündigung 
 Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber  
 gegenüber den Versicherungsvertrag unter 
 Einhaltung einer Frist von einem Monat in Text- 
 form (z. B. E-Mail oder Brief) zu kündigen. 
 Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
 innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des 
 Versicherers von der Veräußerung ausgeübt 
 wird. 
 Der Erwerber ist berechtigt, den Versiche- 
 rungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder bis  
 zum Schluss der laufenden Versicherungspe- 
 riode in Textform zu kündigen. Das Kündi- 
 gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb ei- 
 nes Monats nach dem Erwerb, bei fehlender  
 Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der 
 Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlan- 
 gung der Kenntnis, ausgeübt wird.

B2-3.3 Beitrag 
 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den  
 Beitrag als Gesamtschuldner, wenn der Über- 
 gang auf den Erwerber während einer laufen- 
 den Versicherungsperiode erfolgt. 
 Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt  
 wird, haftet der Veräußerer allein für die Zahlung  
 des Beitrags.

B2-3.4 Anzeigepflichten 
 Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Ver- 
 äußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform  
 (z. B. E-Mail oder Brief) anzuzeigen. 
 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeige- 
 pflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn  
 der Versicherungsfall später als einen Monat  
 nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige  
 dem Versicherer hätte zugehen müssen. Der  
 Versicherer muss hierzu nachweisen, dass er  
 den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag  
 mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 
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 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet,  
 wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt  
 bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zu- 
 gehen müssen. Der Versicherer bleibt ebenfalls  
 zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit des Ein- 
 trittes des Versicherungsfalls die Frist für seine  
 Kündigung abgelaufen war und er nicht gekün- 
 digt hat.

Abschnitt B3 Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung,
andere Obliegenheiten

B3-1 Anzeigepflichten des Versicherungsneh-
 mers oder seines Vertreters bis zum
 Vertragsschluss 
B3-1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von
 Angaben über gefahrerhebliche Umstände 
 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe  
 seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle  
 ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, 
 nach denen der Versicherer in Textform (z. B.  
 E-Mail oder Brief) gefragt hat und die für den 
 Entschluss des Versicherers erheblich sind, 
 den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
 schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch 
 dann, wenn der Versicherer dem Versiche- 
 rungsnehmer nach seiner Vertragserklärung,  
 aber vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn  
 von Satz 1 in Textform stellt. 
 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Ver- 
 sicherungsnehmers geschlossen, so sind bei  
 der Anwendung von Absatz 1 und B3-1.2 so- 
 wohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters  
 als auch die Kenntnis und die Arglist des Ver- 
 sicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf,  
 dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder  
 grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen,  
 wenn weder dem Vertreter noch dem Versiche- 
 rungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit  
 zur Last fällt.

B3-1.2 Rechtsfolgen der Verletzung
 der Anzeigepflicht 
B3-1.2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschut- 
 zes 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzei- 
 gepflicht nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Ver- 
 sicherer vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des  
 Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit  
 kein Versicherungsschutz. 
 Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht,  
 wenn der Versicherungsnehmer nachweist,  
 dass er die unrichtigen oder unvollständigen  
 Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrläs- 
 sig gemacht hat. 
 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen  
 grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht  
 besteht nicht, wenn der Versicherungsneh- 
 mer nachweist, dass der Versicherer den Ver- 
 trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten  
 Umstände zu gleichen oder anderen Bedin- 
 gungen geschlossen hätte. 
 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche- 
 rungsfalls zurück, darf er den Versicherungs- 

 schutz nicht versagen, wenn der Versiche- 
 rungsnehmer nachweist, dass der unvollstän- 
 dig oder unrichtig angezeigte Umstand weder 
 für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für  
 die Feststellung oder den Umfang der Leistung  
 ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht  
 aber kein Versicherungsschutz, wenn der Ver- 
 sicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig  
 verletzt hat. 
B3-1.2.2 Kündigung 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine An- 
 zeigepflicht nach B3-1.1 Absatz 1 leicht fahr- 
 lässig oder schuldlos, kann der Versicherer den  
 Vertrag kündigen. 
 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen,  
 wenn der Versicherungsnehmer nachweist,  
 dass der Versicherer den Vertrag auch bei  
 Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu  
 gleichen oder anderen Bedingungen geschlos- 
 sen hätte. 
B3-1.2.3 Vertragsänderung 
 Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeige- 
 pflicht nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich  
 verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt- 
 nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den  
 Vertrag auch zu anderen Bedingungen ge- 
 schlossen, so werden die anderen Bedin- 
 gungen auf Verlangen des Versicherers rück- 
 wirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom  
 Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflicht- 
 verletzung werden die anderen Bedingungen  
 ab der laufenden Versicherungsperiode Ver- 
 tragsbestandteil. 
 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der  
 Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließt  
 der Versicherer die Gefahrabsicherung für den  
 nicht angezeigten Umstand aus, so kann der  
 Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb  
 eines Monats nach Zugang der Mitteilung des  
 Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündi- 
 gen. In dieser Mitteilung hat der Versicherer  
 den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi- 
 gungsrecht hinzuweisen.

B3-1.3 Frist und Form für die Ausübung der
 Rechte des Versicherers 
 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder  
 zur Vertragsänderung muss der Versicherer  
 innerhalb eines Monats schriftlich geltend ma- 
 chen. Dabei hat er die Umstände anzugeben,  
 auf die er seine Erklärung stützt. Zur Begrün- 
 dung kann er nachträglich weitere Umstände 
 innerhalb eines Monats nach deren Kenntnis- 
 erlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit  
 dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der  
 Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstän- 
 de Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils  
 geltend gemachte Recht begründen.

B3-1.4 Hinweispflicht des Versicherers 
 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder  
 zur Vertragsänderung stehen dem Versiche- 
 rer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer  
 durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B.  
 E-Mail oder Brief) auf die Folgen der Verlet- 
 zung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.
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B3-1.5 Ausschluss von Rechten des Versicherers 
 Der Versicherer kann sich auf seine Rechte  
 zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver- 
 tragsänderung nicht berufen, wenn er den  
 nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Un- 
 richtigkeit der Anzeige kannte.

B3-1.6 Anfechtung 
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag we- 
 gen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt  
 bestehen.

B3-1.7 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur  
 Kündigung und zur Vertragsänderung erlö- 
 schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Ver- 
 tragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für  
 Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist  
 eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre,  
 wenn der Versicherungsnehmer oder sein Ver- 
 treter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglis- 
 tig verletzt hat
.
B3-2 Obliegenheiten des
 Versicherungsnehmers 
B3-2.1 Obliegenheiten vor Eintritt des
 Versicherungsfalls  
B3-2.1.1 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der  
 Versicherungsnehmer auf Verlangen des Ver- 
 sicherers innerhalb angemessener Frist zu be- 
 seitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung  
 unter Abwägung der beiderseitigen Interessen  
 unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem  
 Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als be- 
 sonders gefahrdrohend. 
B3-2.1.2 Rechtsfolgen 
 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich  
 oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er  
 vor Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber  
 dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der 
 Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem  
 er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den  
 Vertrag fristlos kündigen. 
 Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht,  
 wenn der Versicherungsnehmer nachweist,  
 dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich  
 noch grob fahrlässig verletzt hat.

B3-2.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt
 des Versicherungsfalls 
 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach  
 Eintritt des Versicherungsfalls folgende Oblie- 
 genheiten zu erfüllen: 
B3-2.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und  
 Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei hat  
 der Versicherungsnehmer Weisungen des  
 Versicherers, soweit für ihn zumutbar, zu be- 
 folgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich  
 oder telefonisch – einzuholen, wenn die Um- 
 stände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem  
 Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer 
 unterschiedliche Weisungen, hat der Versiche- 
 rungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen 
 zu handeln. 
B3-2.2.2 Zusätzlich zu B3-3.2.1 gilt: 
 a)  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer  

  innerhalb einer Woche anzuzeigen, auch  
  wenn noch keine Schadensersatzansprü- 
  che erhoben worden sind. Das Gleiche gilt,  
  wenn gegen den Versicherungsnehmer  
  Haftpflichtansprüche geltend gemacht wer- 
  den. 
 b) Er hat dem Versicherer ausführliche und  
  wahrheitsgemäße Schadenberichte zu er- 
  statten und ihn bei der Schadenermittlung  
  und -regulierung zu unterstützen. Alle Um- 
  stände, die nach Ansicht des Versicherers  
  für die Bearbeitung des Schadens wichtig  
  sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür an- 
  geforderten Schriftstücke übersandt wer- 
  den. 
 c) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein  
  staatsanwaltschaftliches, behördliches oder  
  gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein  
  Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich  
  der Streit verkündet, hat er dies unverzüg- 
  lich anzuzeigen. 
 d)  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Ver- 
  fügung von Verwaltungsbehörden auf Scha- 
  densersatz muss der Versicherungsneh- 
  mer fristgemäß Widerspruch oder die sonst  
  erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer  
  Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 
 e) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein  
  Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend ge- 
  macht, hat er die Führung des Verfahrens  
  dem Versicherer zu überlassen. Der Ver- 
  sicherer beauftragt im Namen des Versiche- 
  rungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der  
  Versicherungsnehmer muss dem Rechtsan- 
  walt Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus- 
  künfte erteilen und die angeforderten Unter- 
  lagen zur Verfügung stellen.

B3-2.3 Leistungsfreiheit bei
 Obliegenheitsverletzung 
B3-2.3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Oblie- 
 genheit nach B3-2.1 oder B3-2.2 vorsätzlich,  
 so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur  
 Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
 der Obliegenheit ist der Versicherer berech- 
 tigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen,  
 das der Schwere des Verschuldens des Ver-
 sicherungsnehmers entspricht. 
B3-2.3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach  
 Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Aus- 
 kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der  
 Versicherer nur dann vollständig oder teilweise  
 leistungsfrei, wenn er den Versicherungsneh- 
 mer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
 (z. B. E-Mail oder Brief) auf diese Rechtsfol-  
 ge hingewiesen hat. 
B3-2.3.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflich- 
 tet, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
 dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig  
 verletzt hat. Dies gilt auch, wenn der Versiche- 
 rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung  
 der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die  
 Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
 Feststellung oder den Umfang der dem Ver-
 sicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 
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 Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer  
 die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Abschnitt B4 Weitere Regelungen
 
B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung 
B4-1.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das  
 Risiko in mehreren Versicherungsverträgen ver- 
 sichert ist. 
B4-1.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande ge- 
 kommen ist, ohne dass der Versicherungsneh- 
 mer dies wusste, kann er die Aufhebung des  
 später geschlossenen Vertrags verlangen. 
B4-1.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der  
 Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines  
 Monats geltend macht, nachdem er von der  
 Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat.  
 Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam,  
 zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird,  
 dem Versicherer zugeht.

B4-2  Erklärungen und Anzeigen, Anschriften-
 änderung 
B4-2.1 Form, zuständige Stelle 
 Die für den Versicherer bestimmten Erklärun- 
 gen und Anzeigen, die den Versicherungsver- 
 trag betreffen und die unmittelbar gegenüber  
 dem Versicherer erfolgen, sind in Textform 
 (z. B. E-Mail oder Brief) abzugeben. Dies gilt 
 nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in 
 diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 
 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Haupt- 
 verwaltung des Versicherers oder an die im  
 Versicherungsschein oder in dessen Nachträ- 
 gen als zuständig bezeichnete Stelle gerich- 
 tet werden. Die gesetzlichen Regelungen über  
 den Zugang von Erklärungen und Anzeigen 
 bleiben bestehen.

B4-2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder
 Namensänderung 
 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung  
 seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitge- 
 teilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
 Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben  
 ist, die Absendung eines eingeschriebenen  
 Briefs an die letzte dem Versicherer bekannte  
 Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der  
 Absendung des Briefs als zugegangen. Dies  
 gilt entsprechend für den Fall einer dem Ver- 
 sicherer nicht angezeigten Namensänderung  
 des Versicherungsnehmers. 

B4-2.3 Nichtanzeige der Verlegung der
 gewerblichen Niederlassung 
 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung  
 unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs  
 abgeschlossen, findet bei einer Verlegung der  
 gewerblichen Niederlassung B4-2.2 entspre- 
 chend Anwendung.

B4-3 Verjährung 
 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag  
 verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt  

 mit dem Schluss des Jahres, in dem der An- 
 spruch entstanden ist und der Gläubiger von  
 den Anspruch begründenden Umständen und  
 der Person des Schuldners Kenntnis erlangt.  
 Die grob fahrlässige Unkenntnis steht der  
 Kenntnis gleich. 
 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsver- 
 trag bei dem Versicherer angemeldet worden,  
 zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum  
 zwischen Anmeldung und Zugang der in Text- 
 form (z. B. E-Mail oder Brief) mitgeteilten Ent- 
 scheidung des Versicherers beim Anspruch- 
 steller nicht mit. 
 Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den  
 allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Ge- 
 setzbuchs.

B4-4 Örtlich zuständiges Gericht 
B4-4.1 Klagen gegen den Versicherer 
 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ge- 
 gen den Versicherer bestimmt sich die gericht- 
 liche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver- 
 sicherers oder seiner für den Versicherungsver- 
 trag zuständigen Niederlassung. 
 Ferner ist auch das Gericht zuständig, in des- 
 sen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit  
 der Klageerhebung seinen Sitz, den Sitz seiner  
 Niederlassung oder seinen Wohnsitz oder, in  
 Ermangelung eines solchen, seinen gewöhn- 
 lichen Aufenthalt hat. 
 Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach  
 Vertragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner  
 Niederlassung, seinen Wohnsitz oder, in Er- 
 mangelung eines solchen, seinen gewöhnli- 
 chen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte  
 des Staates zuständig, in dem der Versicherer  
 seinen Sitz hat.

B4-4.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer 
 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ge- 
 gen den Versicherungsnehmer bestimmt sich  
 die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz,  
 dem Sitz der Niederlassung oder dem Wohn- 
 sitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein sol- 
 cher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt. 
 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufent- 
 halt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht  
 bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zustän- 
 digkeit für Klagen aus dem Versicherungsver- 
 trag gegen den Versicherungsnehmer nach  
 dem Sitz des Versicherers oder seiner für den  
 Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas- 
 sung.

B4-5 Anzuwendendes Recht 
 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

B4-6 Embargobestimmung 
 Es besteht – unbeschadet der übrigen Ver- 
 tragsbestimmungen – Versicherungsschutz  
 nur, soweit und solange dem keine auf die Ver- 
 tragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-,  
 Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em- 
 bargos der Europäischen Union oder der Bun- 
 desrepublik Deutschland entgegenstehen. 
 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder  
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 Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch  
 die Vereinigten Staaten von Amerika im Hinblick  
 auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht  
 europäische oder deutsche Rechtsvorschriften  
 entgegenstehen.

B4-7 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie  
 mit uns einmal nicht zufrieden sind?
  Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zu- 
 frieden sind oder eine Verhandlung mit uns ein- 
 mal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Er- 
 gebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere  
 die nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten  
 offen. 

B4-7.1 Versicherungsombudsmann 
 Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an  
 den Ombudsmann für Versicherungen wen- 
 den. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

 Versicherungsombudsmann e.V. 
 Postfach 080632 
 10006 Berlin 
 E-Mail:
 beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
 Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

 Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine  
 unabhängige und für Verbraucher kostenfrei  
 arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben uns  
 verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teil- 
 zunehmen. 

B4-7.2 Wenn Sie Verbraucher sind und diesen  
 Vertrag online (z. B. über eine Webseite  
 oder per E-Mail) abgeschlossen haben,  
 können Sie sich mit ihrer Beschwerde  
 auch online an die Plattform http://ec.eu- 
 ropa.eu/consumers/odr/ wenden. Ihre Be- 
 schwerde wird dann über diese Plattform 
  an den Versicherungsombudsmann wei- 
 tergeleitet. 

B4-7.3 Versicherungsaufsicht 
 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden  
 oder treten Meinungsverschiedenheiten bei der  
 Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch  
 an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als  
 Versicherungsunternehmen unterliegen wir der  
 Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienst- 
 leistungsaufsicht. Die derzeitigen Kontaktdaten  
 sind:
 
 Bundesanstalt für
 Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
 Sektor Versicherungsaufsicht 
 Graurheindorfer Straße 108 
 53117 Bonn 
 E-Mail: poststelle@bafin.de
 Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine  
 Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht 
 verbindlich entscheiden kann. 

B4-7.4 Rechtsweg 
 Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den  
 Rechtsweg zu beschreiten. 

B4-7.5 Unser Beschwerdemanagement 
 Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit  
 auch an uns wenden. Unsere interne Be- 
 schwerdestelle steht Ihnen hierzu zur Verfü- 
 gung. Sie erreichen diese derzeit wie folgt:

 Ammerländer Versicherung VVaG
 - Beschwerdemanagement -
 Bahnhofstr. 8
 26655 Westerstede
 E-Mail:
 beschwerde@ammerlaender-versicherung.de
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I.  Allgemeine Bestimmungen

§ 1  Name und Sitz
1.  Der im Jahre 1923 gegründete Verein ist ein Versiche-

rungsverein auf Gegenseitigkeit im Sinne des Geset-
zes über die Beaufsichtigung der privaten Versiche-
rungsunternehmen (VAG). 
Der Name lautet: Ammerländer Versicherung – Ver-
sicherungsverein a. G. (VVaG)

2.  Sitz des Vereins ist Westerstede.

§ 2  Zweck und Geschäftsgebiet
1.  Der Verein betreibt die Sach- und Unfallversiche-

rung. Er ist ferner berechtigt, Versicherungen gegen 
festes Entgelt derart abzuschließen, dass der Versi-
cherungsnehmer nicht Mitglied des Vereins wird und 
aktive Rückversicherungen zu betreiben. Auf diese 
Versicherungen darf zusammen höchstens 15 % der 
Gesamtbeitragseinnahme entfallen.

2.  Der Verein darf für übernommene Versicherungen 
Rückversicherungsverträge abschließen.

3.  Der Verein hat das Recht, durch seine Organisation 
Versicherungen in allen Sparten zu vermitteln.

4. Das Geschäftsgebiet umfasst Deutschland sowie die 
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-
Staaten).

§ 3  Geschäftsjahr und Bekanntmachung
1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
2.  Veröffentlichungen des Vereins sind grundsätzlich im 

elektronischen Bundesanzeiger zu machen.

II.  Mitgliedschaft

§ 4  Erwerb und Ende der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft beginnt mit Abschluss eines Ver-
sicherungsvertrages und endet mit dessen Ablauf. 
Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch 
auf das Vereinsvermögen.

III.  Organe und Geschäftsführung

§ 5  Organe
Organe des Vereins sind: 
1. der Vorstand, 
2. der Aufsichtsrat,
 3. die Mitgliedervertreterversammlung.

§ 6  Vorstand
1.  Der aus mindestens zwei Personen bestehende Vor-

stand wird vom Aufsichtsrat bestellt. Dieser bestimmt 
auch die Anzahl der Vorstandsmitglieder. Er bestimmt 
einen von ihnen zum Vorsitzenden des Vorstandes.  

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 
zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind.

2.  Der Verein wird durch zwei Vorstandsmitglieder ge-
meinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied ge-
meinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten.  
Im Regelfall sollte zur Vertretung der Vorstandsvorsit-
zende gehören.

3.  Der Vorstand ist mit Genehmigung des Aufsichtsrates 
berechtigt, Prokuristen und Handlungsbevollmächtig-
te zu bestellen.

4.  Das Verhältnis der Vorstandsmitglieder zum Verein 
regelt sich nach dem Inhalt der vom Aufsichtsrat mit 
ihnen abzuschließenden Anstellungsverträge.

§ 7  Aufgaben des Vorstandes
Dem Vorstand obliegt die laufende Geschäftsführung 
des Vereins. Hierzu zählen u. a. folgende Aufgaben:

1. die Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglie-
der,

2. die Entscheidung über die Kündigung von Mitglie-
dern,

3. die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliedervertre-
terversammlung,

4. die Anlegung des Vereinsvermögens,
5. die Festsetzung der Versicherungsbeiträge,
6. die Änderung der allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen.

Ausgenommen sind Aufgaben, die gemäß Satzung 
ausdrücklich vom Aufsichtsrat oder der Mitgliederver-
treterversammlung zu beschließen sind.

§ 8  Aufsichtsrat
1.  Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei und 

höchstens sechs Personen, die Mitglieder des Ver-
eins sein müssen. Sie werden von der Mitglieder-
vertreterversammlung bis zur Beendigung der Mit-
gliedervertreterversammlung gewählt, die über die 
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl 
beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die 
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Wiederwahl ist 
zulässig. Für alle Aufsichtsratsmitglieder wird nur ein 
Ersatzmitglied gewählt.

2.  Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer 
Amtszeit aus, so bedarf es der Berufung einer außer-
ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung zur Vor-
nahme der Ersatzwahl nur dann, wenn weniger als 
drei Aufsichtsratsmitglieder vorhanden sind. In die-
sem Fall dauert die Amtsdauer des Ersatzmitgliedes 
so lange, wie das Amt des Ausgeschiedenen gewährt 
hätte, an dessen Stelle er getreten ist.

3.  Der Aufsichtsrat wählt in der ersten auf die Mitglieder-
vertreterversammlung folgenden Aufsichtsratssitzung 
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stell-
vertreter.

4.  Zu seinen Sitzungen versammelt sich der Aufsichts-
rat durch schriftliche Einladung des Vorsitzenden. Der 

Satzung der Ammerländer Versicherung
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Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden 
mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Die 
Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. Die 
Sitzungen des Aufsichtsrates finden statt, so oft die 
Geschäfte es erfordern. Der Aufsichtsrat soll einmal 
im Kalendervierteljahr, er muss einmal im Kalender-
halbjahr, zusammentreten. Die Einberufung muss 
unverzüglich erfolgen, wenn der Vorstand oder ein 
Aufsichtsratsmitglied dieses verlangt. Die Sitzung hat 
binnen zwei Wochen nach Einberufung stattzufinden.

5.  Der Vorsitzende des Vorstandes oder einzelne Mit-
glieder des Vorstandes nehmen an den Sitzungen des 
Aufsichtsrates auf Aufforderung oder Einladung teil.

6.  Willenserklärungen des Aufsichtsrates erfolgen durch 
den Vorsitzenden. Über Willenserklärungen und Be-
schlüsse des Aufsichtsrates ist ein Protokoll zu ferti-
gen. Das Protokoll ist von den anwesenden Mitglie-
dern zu unterzeichnen.

7.  Die Aufsichtsratsmitglieder haben Anspruch auf eine 
Vergütung und die Erstattung von Barauslagen. Die 
Höhe der Vergütung wird von der Mitgliedervertreter-
versammlung festgesetzt.

§   9  Aufgaben des Aufsichtsrates
1.  Den Aufsichtsrat treffen die ihn durch Gesetz und 

Satzung zugewiesenen Rechte und Pflichten.
Ihm obliegen insbesondere
a) Überwachung der Geschäftsführung,
b)  Prüfung des Jahresabschlusses, des Vorschlages    

 über die Überschussverteilung und des Ge-
schäftsberichtes sowie die Berichterstattung an 
die Mitgliedervertreterversammlung,

c)  Feststellung des Jahresabschlusses und des La-
geberichtes,

d)  Bestellung des Vorstandes und Regelung seines 
Dienstverhältnisses,

e) Erlass einer Geschäftsordnung für den Vorstand.
2.  Die Zustimmung des Aufsichtsrates ist erforderlich für

a)  Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grund-
eigentum,

b) Festsetzung von Nachschussbeiträgen,
c)  Bestellung und Abberufung von Prokuristen und 

Handlungsbevollmächtigten,
d)  Änderung der allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen.
3.  Der Aufsichtsrat ist weiterhin ermächtigt

a)  die Satzung zu ändern, soweit die Änderungen nur 
die Fassung betreffen,

b)  Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung, 
durch welche die Satzung geändert werden, so-
weit abzuändern, wie es die Aufsichtsbehörde ver-
langt,

c) sich eine Geschäftsordnung zuzulegen.

§ 10  Mitgliedervertretung
1.  Die Mitgliedervertretung vertritt als oberstes Organ 

die Gesamtheit der Mitglieder. Sie beschließt über alle 
Angelegenheiten, die über die Zuständigkeit des Vor-
standes hinaus reichen und die ihr nach Gesetz oder 
Satzung ausdrücklich vorbehalten sind.

2.  Die Mitgliedervertretung besteht aus mindestens 21 
und höchstens 33 von ihr selbst gewählten Mitglie-

dern. Für die Mitgliedervertretung ist jedes Mitglied 
wählbar, das weder Angestellter noch Vertreter des 
Vereins ist bzw. an der Verwaltung oder Vertretung 
eines anderen Versicherungsunternehmens beteiligt 
ist. In besonderen Fällen kann die Mitgliedervertre-
tung Ausnahmen zulassen.

3. Die Mitgliedervertreter werden auf 7 Jahre mit ein-
facher Stimmenmehrheit gewählt. Eine Wiederwahl 
ist zulässig. Zur Wahl der Mitgliedervertreter sind die 
Vereinsmitglieder spätestens einen Monat vor dem 
Versammlungstermin durch Bekanntmachung im 
elektronischen Bundesanzeiger einzuladen. Die Ein-
ladung muss den vom Vorstand im Einvernehmen 
mit dem Aufsichtsrat aufgestellten Wahlvorschlag 
enthalten und gleichzeitig dazu auffordern, weitere 
Wahlvorschläge spätestens zwei Wochen vor der 
Mitgliedervertreterversammlung einzureichen. Ein 
Wahlvorschlag muss von 250 Mitgliedern unterzeich-
net sein.

4.  Scheiden Mitgliedervertreter vorzeitig aus, so kann 
die Mitgliedervertretung in der nächsten Mitglieder-
vertreterversammlung Ersatzmitgliedervertreter wäh-
len. Die Amtszeit der Ersatzmitglieder währt so lange, 
wie das Amt der ausgeschiedenen gewährt hätte, an 
deren Stelle sie getreten sind.

5.  Mitgliedervertreter können wegen grober Verletzung 
ihrer Pflichten oder aus einem anderen wichtigen 
Grund von der Mitgliedervertretung mit einer Mehrheit 
von 2/3 der abgegebenen Stimmen ausgeschlossen 
werden. Als wichtiger Grund gelten vor allem die 
Zahlungsunfähigkeit des Mitgliedervertreters oder die 
Beteiligung an der Verwaltung oder Vertretung eines 
anderen Versicherungsunternehmens.

6.  Das Amt des Mitgliedervertreters ist ein Ehrenamt. 
Auslagen werden erstattet.

§ 11  Mitgliedervertreterversammlung
1.  Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliedervertre-

tung werden in ordentlichen und außerordentlichen 
Mitgliedervertreterversammlungen gefasst.

2.  Die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung findet 
alljährlich innerhalb der ersten acht Monate statt.

3. Die Mitgliedervertreterversammlung wird vom Vor-
stand schriftlich unter Angabe der Zeit, des Ortes und 
der Tagesordnung einberufen. Im übrigen gelten die 
Bestimmungen der §§ 121 ff. des Aktiengesetzes.

4.  Über die Verhandlungen der Mitgliedervertreterver-
sammlung ist ein notarielles Protokoll aufzunehmen.

5.  Außerordentliche Mitgliedervertreterversammlungen 
finden statt, wenn der Aufsichtsrat oder der Vorstand 
dieses beschließen oder wenn mindestens 1/3 der 
gewählten Mitgliedervertreter dieses schriftlich bean-
tragen.

6.  Die Mitgliedervertreterversammlung findet vorzugs-
weise am Sitz des Vereines statt.

§ 12  Beschlussfähigkeit
1.  Die Mitgliedervertreterversammlung ist ohne Rück-

sicht auf die Zahl der erschienenen Mitgliedervertre-
ter beschlussfähig, wenn sie satzungsgemäß einbe-
rufen ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen – soweit diese Satzung 
nichts anderes bestimmt – durch Handzeichen oder, 
wenn Einspruch erhoben wird, durch Stimmzettel ge-
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fasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als ab-
gelehnt.
Eine 2/3-Mehrheit ist jedoch erforderlich bei Beschlüs-
sen gemäß § 10.5 sowie § 16.7. Eine 3/4-Mehrheit ist 
erforderlich bei Beschlüssen gemäß § 16.10.

2.  Wahlen finden durch Abgabe von Stimmzetteln statt, 
sofern gegen eine andere Abstimmungsart Wider-
spruch erhoben wird. Wird im ersten Wahlgang kei-
ne absolute Mehrheit der stimmberechtigten Anwe-
senden erzielt, so findet eine zweite Wahl zwischen 
den beiden zur Wahl stehenden Mitgliedervertretern 
statt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der Ver-
handlungsleiter zieht. Der Vorsitzende der Mitglieder-
vertreterversammlung ernennt 2 Stimmzähler.

§ 13  Stimmrecht und Vertretung
1.  Eine Stellvertretung in der Mitgliedervertretung ist nur 

durch einen anderen Mitgliedervertreter zulässig, je-
doch kann ein Mitgliedervertreter höchstens einen an 
der Teilnahme verhinderten Mitgliedervertreter vertre-
ten.

2.  Ein Mitgliedervertreter ist nicht stimmberechtigt, wenn 
seine Versicherung ruht oder er die bürgerlichen Eh-
renrechte nicht besitzt oder wenn die Beschlussfas-
sung die Vornahme eines Rechtsgeschäftes mit ihm 
oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsge-
schäftes zwischen ihm und den Verein betrifft.

§ 14  Vorsitz
Den Vorsitz in der Mitgliedervertreterversammlung 
führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein 
Stellvertreter. Die Versammlungsleitung kann vom 
Aufsichtsrat dem Vorstandsvorsitzenden übertragen 
werden.

§ 15  Anträge
Mitglieder des Vereins können Anträge, die nicht Fra-
gen der Geschäftsführung betreffen, zur Beschluss-
fassung durch die Mitgliedervertreterversammlung 
spätestens am 1. Februar des jeweiligen Jahres beim 
Vorstand schriftlich einreichen. Ggf. kann ein Mitglie-
dervertreter mit der Begründung beauftragt werden 
oder das Vereinsmitglied in die Mitgliedervertreterver-
sammlung eingeladen werden. Entsprechende An-
träge müssen von mindestens 200 Mitgliedern des 
Vereins unter Angabe der Mitglieds-Nr. unterzeichnet 
sein. Anträge, welche nicht auf dem Tagesordnungs-
punkt stehen, können in der Mitgliedervertreterver-
sammlung nur dann zum Beschluss gefasst werden, 
wenn sich dagegen kein Widerspruch erhebt.

§ 16  Aufgabe der Mitgliedervertreterversammlung
Zur Zuständigkeit der Mitgliedervertreterversamm-
lung gehören insbesondere

1.  Entgegennahme des Geschäftsberichtes, des Jah-
resabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrates 
über die Prüfung des Jahresabschlusses.

2.  Feststellung des Jahresabschlusses, wenn Vorstand 
und Aufsichtsrat sich für die Feststellung durch die  
Hauptversammlung entschieden haben oder der 
Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht billigt.

  3. Verteilung der Überschüsse.
  4. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.
  5. Wahlen zum Aufsichtsrat.
  6. Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrates.
  7. Änderung der Satzung sowie Einführung neuer Ver-

sichrungszweige.
  8. Wahl von Mitgliedervertretern sowie evtl. 

Ausschlüsse von Mitgliedervertretern aus wichtigem 
Grund.

  9. Bestellung/Wahl eines Abschlussprüfers.
10.    Auflösung des Vereins.

IV. Finanz- und Vermögensverwaltung

§ 17  Einnahmen
Die Einnahmen des Vereins bestehen aus:
1. den im voraus zu zahlenden Beiträgen,
2. den ggf. zu zahlenden Nachschüssen,
3. den sonstigen Einnahmen.

§ 18  Beiträge
Die Mitglieder haben jährlich im voraus Beiträge nach 
Maßgabe der vom Vorstand beschlossenen Tarife zu 
entrichten. Für den Fall des Verzuges eines Mitgliedes 
gilt das Versicherungsvertragsgesetz.

§ 19  Nachschüsse
1.  Reichen die Einnahmen sowie die Rückstellungen 

und die verfügbaren Rücklagen zur Deckung der 
Ausgaben in einem Geschäftsjahr nicht aus, so sind 
die Mitglieder verpflichtet, Nachschuss-Beiträge bis 
zur Höhe eines Jahresbeitrages nach dem Verhält-
nis der im letzten Geschäftsjahr gezahlten Beträge zu 
leisten.

2.  Zu den Nachschuss-Beiträgen haben auch die im 
Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglie-
der beizutragen.

3.  Zur Zahlung des Nachschussbeitrages sind die Mit-
glieder in der gleichen Weise aufzufordern, wie zur 
Zahlung der laufenden Jahresbeiträge. Die Verzugs-
folgen richten sich nach dem aktuellen Versiche-
rungsvertragsgesetz.

4.  Über die Festsetzung der Nachschüsse und deren 
Höhe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates.

§ 20  Verlustrücklagen
1.  Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes aus 

dem Geschäftsbetrieb wird eine Rücklage gemäß  
§ 193 (Verlustrücklage) des Versicherungsaufsichts-
gesetzes (VAG) mindestens in Höhe von 20 % der 
Beitragseinnahme für eigene Rechnung gebildet.
Solange die Verlustrücklage den Mindestbetrag noch 
nicht erreicht oder nach Entnahme noch nicht wie-
der erreicht hat, fließt ihr der volle Jahresüberschuss 
zu. Ergibt sich nach Erreichung der Mindestrücklage 
beim Ablauf eines Geschäftsjahres, dass die Ein-
nahmen des Vereins die Ausgaben übersteigen, so 
fließen mindestens 10 % des Überschusses dieser 
Rücklage so lange zu, bis diese 20 % der Beitrags-
einnahmen für eigene Rechnung erreicht oder wieder
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erreicht hat. Die Mitgliedervertretung kann darüber hi-
naus – auf Vorschlag des Vorstandes – weitere Teile 
des Jahresüberschusses der Verlustrücklage zufüh-
ren.

2. Diese Rücklage darf in einem Jahr nur bis 25 % ihrer 
Gesamtsumme verwendet werden und auch nur in-
soweit, als sie den Betrag der Mindestrücklage nicht 
unterschreitet. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehör-
de kann in einzelnen Geschäftsjahren davon abgewi-
chen werden.

3.  Neben der Verlustrücklage können andere Gewinn-
rücklagen (freie Rücklagen) gebildet werden.

§ 21  Überschüsse
1.  Der Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist der 

nach der Vornahme der Abschreibungen, Wertbe-
richtigungen, Rücklagen und Rückstellungen ver-
bliebene Überschuss zuzuführen. Die Rückstellung 
für Beitragsrückerstattung darf nur für Beitragsrück-
erstattungen Verwendung finden.

2.  Der Vorstand kann beschließen, ob und in welcher 
Höhe Beiträge aus der Rückstellung für Beitragsrück-
erstattungen an die Mitglieder auszuzahlen oder auf 
die Beiträge und Nachschüsse des folgenden Ge-
schäftsjahres anzurechnen sind.

3.  Die Verteilung hat im Verhältnis zu der Höhe der 
geleisteten Beiträge zu erfolgen. Rückerstattungs-
berechtigt sind alle Versicherungsnehmer, die am 
Anfang eines Geschäftsjahres, in dem die Beitrags-
rückerstattung gewährt wird, Mitglieder des Vereins 
sind und es auch während des gesamten vorherigen 
Geschäftsjahres waren.

4.  Wird beschlossen, die Beitragsrückerstattung auf 
Nachschüsse anzurechnen, sind alle nachschuss-
pflichtigen Versicherungsnehmer rückerstattungsbe-
rechtigt.

§ 22  Anlage des Vereinsvermögens
Das Vereinsvermögen ist, soweit es nicht für die 
Bedürfnisse des Versicherungsbetriebes flüssig zu 
halten ist, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen und der Vorschriften der Aufsichtsbehörde 
anzulegen. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde.

V. Änderungen der Satzung und der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen

§ 23  Satzungsänderungen
1.  Beschlüsse über Änderungen der Satzung und die 

Aufnahme neuer Versicherungszweige bedürfen einer 
Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen 
der Mitgliedervertreterversammlung.

2.  Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der 
Satzung, die nur die Fassung betreffen, vorzuneh-
men. Er ist weiterhin ermächtigt für den Fall, dass 
die Aufsichtsbehörde Änderungen verlangt bevor sie 
einen Änderungsbeschluss der Mitgliedervertreter-
versammlung genehmigt, zu entsprechen.

VI. Auflösung des Vereins

§ 24  Auflösung und Bestandsübertragung
1.  Die Auflösung des Vereins kann nur in einer hierzu 

einberufenen Mitgliedervertreterversammlung be-
schlossen werden. Auf den besonderen Zweck dieser 
Mitgliedervertreterversammlung ist in der Einladung 
hinzuweisen. Der Auflösungsantrag muss einstimmig 
vom Vorstand oder von mindestens 50 % der Mit-
gliedervertreter gestellt werden. Die Mitgliedervertre-
terversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn 
3/4 der Mitgliedervertreter anwesend sind. Ist die Be-
schlussfähigkeit der Mitgliedervertreterversammlung 
nicht gegeben, so ist binnen vier Wochen eine neue 
Mitgliedervertreterversammlung einzuberaumen, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mit-
gliedervertreter beschlussfähig ist.

2.  Der Verein gilt als aufgelöst, wenn 3/4 der erschie-
nenen Mitgliedervertreter dafür stimmen und die Auf-
sichtsbehörde die Genehmigung dazu erteilt hat. Mit 
dem Beschluss über die Auflösung des Vereins kann 
auch der Beschluss über eine Bestandsübertragung 
auf ein anderes Unternehmen verbunden werden.

3.  Die zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern be-
stehenden Versicherungsverträge erlöschen, sofern 
keine Bestandsübertragung erfolgt, vier Wochen 
nach der Bekanntgabe des von der Aufsichtsbehörde 
genehmigten Auflösungsbeschlusses.

§ 25  Liquidation
1.  Nach der Auflösung des Vereins findet die Liquidation 

durch den Vorstand statt, jedoch kann die Mitglie-
dervertreterversammlung auch andere Personen zu 
Liquidatoren bestellen, die ihre Beschlüsse mit Stim-
menmehrheit fassen.

2.  Ergibt sich nach Beendigung der Liquidation ein 
Überschuss, so wird dieser nach dem Verhältnis der 
im letzten Geschäftsjahr gezahlten Beiträge – nicht 
vor Ablauf eines Jahres nach Genehmigung des Auf-
lösungsbeschlusses – an die Mitglieder verteilt. Ein 
etwaiger Fehlbetrag ist in gleicher Weise durch Nach-
schüsse zu decken.

Genehmigt mit Urkunde der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Bonn, vom 18. Oktober 2022
Geschäftszeichen: VA 31-I 5002 5068-2022/0001
Eingetragen beim Registergericht Oldenburg HRB 201743


